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A. Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften 
 
I. Zentrale Ordnung 
 
Aufgrund von § 2 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes über 
die Errichtung der „Stiftung Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder)“ (StiftG-EUV) vom 
14.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 16, S. 206), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 03. 
April 2009 (GVBl. I/09, Nr. 04, S.26, 58) in Verbin-
dung mit § 5 Abs. 3 S. 2, Abs. 4 Satz 1 des Bran-
denburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) vom 
28.04.2014 (GVBl. I/2014, Nr. 18), geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Juli 2015 (GVBl. 
I/15, Nr. 18) hat der Stiftungsrat der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die folgende 

Satzung erlassen
1: 

 

Erste Änderungssatzung vom 
07.06.2016  

zur  
Neufassung der  

Gebührenordnung der Stiftung 
Europa-Universität Viadrina 

Frankfurt (Oder)  

vom 14.07.2015  
 

 
Artikel 1 

 
§ 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Für postgraduale Studienangebote werden folgen-
de Gebühren erhoben: 
 

Studiengang: Euro 

Schutz europäischer Kulturgü-
ter 

 

- Gesamtstudium 
 
- Zusatzsemester 

2.720,- 
 

230,- 

Mediation (je nach Vorkennt-
nissen) 
 
- Gesamtstudium 
 
mit praktischer Mediations- 
ausbildung 
ohne praktische Mediations- 
ausbildung 
 
 
- ein Wahlfachmodul 
 Studierende, Alumni, Mitar-

beiter 

  externe Teilnehmer 
 
- ein Studienmodul 
- jedes weitere Semester 

 
 
 

 
 

9.600,- 
 

6.600,- 
inkl. des jew. Semes-

terbeitrags 
 
 

350,00 
 

400,00 
 

400,- 
550,- 
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 Der Präsident hat mit Verfügung vom 07.06.2016 seine 

Genehmigung erteilt. 

Masterstudiengang „Interna-
tional Human Rights and Hu-
manitarian Law (LLM)“ 
 
- Gesamtstudium 
- Teilzeitstudium 
 
- Basis- und Wahlpflichtmo-
dule mit insgesamt 30 ECTS-
Punkten (1. oder 2. Semes-
ter) 
-Teilzeitstudium für Basis- 
und Wahlpflichtmodule mit 
insgesamt 30 ECTS-Punkten 
 
- Basis- und Wahlpflichtmo-
dule mit insgesamt 60 ECTS-
Punkten (1. und 2. Semester) 
- Teilzeitstudium für Basis- 
und Wahlpflichtmodule mit 
insgesamt 60 ECTS-Punkten 

 
- je Modul mit 7,5 ECTS-
Punkten 
 
- Zusatzsemester (1. und 2. 
Semester) 
- Zusatzsemester (Verlänge-
rung Mastersemester) 

 
 
 
 

5.350,- 
5.750,- 

 
2.050,- 

 
 
 

2.500,- 
 
 
 

4.100,- 
 
 

5.000.- 
 
 
 

480,- 
 
 
 

750,- 
 

350,- 

Master of Business Administ-
ration 
 
- Gesamtstudium 
 
- jedes weitere Semester 

 
 
 

14.500,- 
 

650,- 

Kulturmanagement und Kultur-
tourismus 
 
- Gesamtstudium 
 
-jedes weitere Semester 

 
 
 

3.920,- 
 

780,- 

Masterstudiengang  
“Public Policy“ 

 
18.000,- 

Masterstudiengang „Govern-
ance and Human Rights“ 

 
15.000,- 

Masterstudiengang „Kulturwis-
senschaften und Komplemen-
täre Medizin“ 
 
- Gesamtstudium 
 
mit praktischen Vorkenntnis-
sen  (Zusatzbezeichnung 
Homöopathie, Naturheilverfah-
ren, Weiterbildung Biologische 
Medizin)   
 

ohne praktische Vorkenntnisse 
- jedes weitere Semester 
- je Modul mit 5 ECTS-
Punkten  
- je Veranstaltung im  
 Umfang von 1 ECTS-Punkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.000,- 
 

10.000,- 
600,- 

1.000,- 
 

200,- 

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_I_04_2009.pdf
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Masterstudiengang Anwaltli-
che Tätigkeit – Rechtsdurch-
setzung (Litigation, Arbitration 
& Dispute Resolution)“ 
 
- Gesamtstudium 
 
- Verlängerung Masterse-
mester 

 
 
 
 
 

6.375,- 
 

305,- 

Masterstudiengang „Business 
Informatics“ 
 

- Gesamtstudium 
 
- Zusatzsemester 

 
 
 

8.800,- 
 

66,- 

 
 

Artikel 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina in Kraft.  
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II. Ordnung der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät 
 
Aufgrund von §§ 31 Abs. 3 S. 5 und 72 Abs. 2 
Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 28.04.2014 (GVBl. I/14, Nr. 18), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
01.07.2015 (GVBl. I/15, Nr. 18) in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundordnung der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
28.01.2015 (Amtliche Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 
01/2015, S. 1), zuletzt geändert durch Änderungs-
satzung vom 27.01.2016 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 01/2016, S. 1) hat der Fakultätsrat der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die folgende 
Promotionsordnung erlassen

2
: 

 

Promotionsordnung für die Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät 

der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 

 
Vom 20.04.2016  

 
 
Inhalt 
 
§ 1 Doktorgrad und Zweck der Promotion 
§ 2 Promotionsverfahren 
§ 3 Promotionsausschuss 
§ 4 Ehrenpromotion 
§ 5 Gemeinsame Promotionsverfahren mit 

Hochschulen im Inland und kooperative 
Promotion 

§ 6 Binationale Promotionsverfahren 
§ 7 Zulassungsverfahren 
§ 8 Annahme als Doktorand oder Doktorandin 

und Betreuung 
§ 9 Nachteilsausgleich und Chancengleichheit 
§ 10 Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung 
§ 11 Dissertation 
§ 12 Bewertung, Umarbeitung, Ablehnung der 

Dissertation 
§ 13 Promotionskommission 
§ 14 Disputation 
§ 15 Bewertung der Promotionsleistung 
§ 16 Wiederholung 
§ 17 Besondere Mitteilung ablehnender Ent-

scheidungen 
§ 18 Veröffentlichung der Dissertation 
§ 19 Vollzug der Promotion, Promotionsurkunde 
§ 20 Aufbewahrungsfristen 
§ 21 Ungültigkeit und Entziehung des Doktor-

grades 
§ 22 Aussetzen des Promotionsverfahrens 
§ 23 Qualitätssicherung 
§ 24  Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 25 Inkrafttreten 
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Genehmigung erteilt. 

§ 26 Übergangsbestimmungen 
 

§ 1 
Doktorgrad und Zweck der Promotion 

 
(1) Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ver-
leiht den akademischen Grad „Doktor/ Doktorin der 
Wirtschaftswissenschaften“ (Dr. rer. pol.). 
 
(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähi-
gung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit. Die 
Verleihung des Doktorgrades erfolgt aufgrund einer 
wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation), die auf 
selbstständiger Forschungstätigkeit beruht, und 
einer mündlichen Prüfung (Disputation). 
 
(3) Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kann 
die Würde einer Doktorin oder eines Doktors eh-
renhalber (Dr. rer. pol. h.c.) in Anerkennung her-
vorragender wissenschaftlicher Leistungen gem.  
§ 4 verleihen. 
 

§ 2 
Promotionsverfahren 

 
(1) Das Promotionsverfahren wird durch den De-
kan oder die Dekanin, den Fakultätsrat und die 
Prüfungsorgane durchgeführt. 
 
(2) Prüfungsorgane sind der Promotionsausschuss 
(§ 3) und die Promotionskommission (§ 13). 
 

§ 3 
Promotionsausschuss 

 
(1) Für die organisatorische und administrative 
Durchführung der Promotionsangelegenheiten ist 
der Fakultätsrat zuständig. Er setzt einen Promoti-
onsausschuss ein. 
 
(2) Der Fakultätsrat bestellt den Promotions-
ausschuss und den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende, der oder die ein Professor oder eine Pro-
fessorin sein muss, für die Dauer von zwei Jahren. 
Dem Promotionsausschuss gehören insgesamt 
drei Professoren oder Professorinnen bzw. Junior-
professoren oder Juniorprofessorinnen, die sich 
nach § 46 Abs. 2 Satz 1 BbgHG bewährt haben 
und ein promovierter akademischer Mitarbeiter 
oder eine promovierte akademische Mitarbeiterin 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an. 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die die Zulas-
sung zur Promotion beantragt haben, sind von der 
Mitgliedschaft im Promotionsausschuss ausge-
schlossen. Es ist jeweils ein Hochschullehrer oder 
eine Hochschullehrerin nach Abs. 2 S. 2 und ein 
promovierter akademischer Mitarbeiter oder eine 
promovierte akademische Mitarbeiterin als Vertre-
ter oder Vertreterin zu benennen. Wird von den 
akademischen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen 
kein promovierter Mitarbeiter oder keine promovier-
te Mitarbeiterin zur Wahl und Bestellung durch den 
Fakultätsrat benannt, gehören dem Promotions-
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ausschuss nur Hochschullehrer oder eine Hoch-
schullehrerin nach Abs. 2 S. 2 an. 
 
(3) Der Promotionsausschuss ist dem Fakultätsrat 
berichtspflichtig. Er unterrichtet den Fakultätsrat 
von seinen Entscheidungen und den Entscheidun-
gen der von ihm berufenen Promotionskommissio-
nen. Der Fakultätsrat kann beim Verdacht von 
Verfahrensmängeln bei der Durchführung einer 
Promotion oder in Streitfällen zwischen Promoti-
onsausschuss oder Promotionskommission und 
einem Doktoranden oder einer Doktorandin ein-
greifen und muss auf Antrag eines Mitgliedes des 
Promotionsausschusses oder der Promotions-
kommission oder auf Antrag des Doktoranden oder 
der Doktorandin oder des Betreuers oder der Be-
treuerin die erforderliche Entscheidung treffen. Der 
Fakultätsrat kann jedoch nicht die von den Bericht-
erstattern oder Berichterstatterinnen gegebenen 
Gutachten ändern. 
 
(4) Der Promotionsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn sämtliche Mitglieder schriftlich, per FAX oder 
per elektronischer Post unter Einhaltung einer La-
dungsfrist von fünf Arbeitstagen geladen und die 
Mehrzahl der Mitglieder, einschließlich der Mehr-
heit der Hochschullehrer bzw. Hochschul-
lehrerinnen anwesend und stimmberechtigt sind. 
Der Ausschuss tritt in der Regel mindestens einmal 
im Semester zusammen.  
 
(5) Der Promotionsausschuss beschließt mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ein-
schließlich der Mehrheit der Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerinnen, grundsätzlich in Sitzungen. 
Alternativ kommt in geeigneten Fällen, insbesonde-
re wenn die zu beantwortende Frage mit Ja oder 
Nein beantwortet werden kann, ein Beschluss im 
schriftlichen Umlaufverfahren in Betracht. Stimm-
rechtsübertragung ist nicht zulässig. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzen-
den den Ausschlag. Über die Sitzung ist ein Proto-
koll zu führen, welches Tag und Ort der Sitzung, 
die Namen der anwesenden Personen, die behan-
delten Gegenstände sowie Anträge, Beschlüsse 
und das Abstimmungsergebnis enthalten muss. 
 

§ 4 
Ehrenpromotion 

 
(1) Die Verleihung der Ehrendoktorwürde gemäß § 
1 Abs. 3 setzt einen schriftlichen Antrag von min-
destens drei Hochschullehrern oder Hochschulleh-
rerinnen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) voraus. Er ist beim Dekan oder bei der Deka-
nin zu stellen. Der Dekan oder die Dekanin leitet 
den Antrag dem Vorsitzenden oder der Vorsitzen-
den des Promotionsausschusses zu. Wenn min-
destens drei Viertel der Mitglieder des Promotions-
ausschusses die vorgeschlagene Ehrenpromotion 
befürworten, legt der oder die Vorsitzende des 
Promotionsausschusses den Antrag dem Fakul-
tätsrat vor. Unter Würdigung der vorgelegten Stel-
lungnahmen entscheidet der Fakultätsrat mit drei 

Vierteln der abgegebenen Stimmen über den An-
trag auf Verleihung der Ehrendoktorwürde.  
 
(2) Der Dekan oder die Dekanin vollzieht die Ver-
leihung der Ehrendoktorwürde durch Überreichung 
einer von dem Präsident oder der Präsidentin so-
wie dem Dekan oder der Dekanin unterzeichneten 
Urkunde, in der die wissenschaftlichen Leistungen 
der geehrten Persönlichkeit gewürdigt werden. Das 
Recht zur Führung des Ehrendoktortitels wird 
durch die Aushändigung der Urkunde begründet. 
 

§ 5 
Gemeinsame Promotionsverfahren mit Hoch-
schulen im Inland und kooperative Promotion 

 
(1) Die Durchführung von gemeinsamen Promoti-
onsverfahren mit anderen promotionsberechtigten 
Hochschulen oder mit Fachhochschulen aus dem 
Inland erfolgt auf der Grundlage von bilateralen 
Vereinbarungen zwischen der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) und den betreffenden 
Hochschulen oder Fachhochschulen. 
 
(2) Vereinbarungen mit Fachhochschulen sollen 
vorsehen, dass die Dissertation von je einem 
Hochschullehrer oder einer Hochschullehrerin der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und 
der Fachhochschule betreut wird (kooperative 
Promotion). 

 
§ 6 

Binationale Promotionsverfahren 
 

(1) Die Durchführung eines binationalen Promoti-
onsverfahrens erfolgt auf der Grundlage eines 
Kooperationsvertrages zwischen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der be-
treffenden Hochschule aus dem Ausland (Cotutel-
le-Verfahren). 
 
(2) Solche Vereinbarungen können von der Promo-
tionsordnung der Fakultät abweichende Regelun-
gen vorsehen, wenn eine Passung mit der Promo-
tionsordnung der Partnerhochschule in anderer 
Weise nicht zu erreichen ist. Die vorgesehene Ab-
weichung muss dem Fakultätsrat vor Abschluss 
des Kooperationsvertrages angezeigt und begrün-
det werden. Der Promotionsausschuss gibt eine 
befürwortende oder ablehnende Stellungnahme 
dazu ab. 

 
§7 

Zulassungsverfahren 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Promoti-
onsverfahren ist grundsätzlich: 
 

a) ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaft-
liches Masterstudium an einer Hochschule im 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengeset-
zes und als Abschlussergebnis mindestens 
die Note "gut" oder 

b) ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaft-
liches Bachelorstudium an einer Hochschule 
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im Geltungsbereich des Hochschulrahmenge-
setzes mit der Abschlussnote „sehr gut“ und 
der Nachweis der besonderen Eignung durch 
die erfolgreiche Teilnahme an drei Modulen 
mit insgesamt 18 ECTS-Credits des Master-
programms an der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) mit mindestens der Durch-
schnittsnote „gut“. Die Module werden durch 
den Promotionsausschuss festgelegt. 

 
(2) Besitzt der Bewerber oder die Bewerberin einen 
anderen Studienabschluss einer inländischen 
Hochschule als den in Abs. 1, Buchstabe a) bzw. 
b) vorgeschriebenen, kann er oder sie zum Promo-
tionsverfahren zugelassen werden, wenn die Quali-
fikation für das Fachgebiet, dem das Dissertations-
vorhaben angehört, gewährleistet ist. Der Promoti-
onsausschuss kann den Bewerber oder die Be-
werberin unter der Auflage zum Promotions-
verfahren zulassen, innerhalb einer bestimmten 
Frist Leistungsnachweise zu erbringen, deren Er-
werb zur Ergänzung der von dem Bewerber oder 
der Bewerberin nachgewiesenen Kenntnisse für 
die angestrebte Promotion erforderlich ist. 
 
(3) Entspricht das Abschlussergebnis eines Be-
werbers oder Bewerberin nach Abs. 1, Buchstabe 
a) nicht der dort genannten Note, kann er oder sie 
zum Promotionsverfahren zugelassen werden, 
wenn seine oder ihre Qualifikation für das Fachge-
biet, dem das Dissertationsvorhaben angehört, 
gewährleistet ist. 
 
(4) Ein Bewerber oder eine Bewerberin, der oder 
die entsprechende Hochschulabschlüsse im Aus-
land bestanden hat, wird zum Promotionsverfahren 
zugelassen, wenn der Promotionsausschuss fest-
stellt, dass das erlangte Prädikat der in Abs. 1, 
Buchstabe a) bzw. b) genannten Abschlussnote 
entspricht und die Gleichwertigkeit des Abschlus-
ses gewährleistet ist. Die Absätze 2 und 3 gelten 
entsprechend. 
 
(5) Der Bewerber oder die Bewerberin ist von der 
Zulassung ausgeschlossen, wenn er oder sie an 
einer promotionsberechtigten Hoch-schule zum 
Doktor bzw. Doktorin der Wirtschaftswissen-
schaften promoviert worden ist und dieser Titel in 
Deutschland geführt werden darf oder eine wirt-
schaftswissenschaftliche Doktorprüfung endgültig 
nicht bestanden hat. 
 
(6) Der Antrag auf Zulassung zur Promotion ist von 
dem Bewerber oder der Bewerberin an den Vorsit-
zenden oder die Vorsitzende des Promotions-
ausschusses zu richten.  
 
(7) Dem Antrag auf Zulassung zur Promotion sind 
Unterlagen beizufügen, durch die in geeigneter 
Weise das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
§ 7 Abs. 1 bis 4 nachgewiesen werden kann. Da-
neben sind Arbeitstitel und Beschreibung des Dis-
sertationsvorhabens vorzulegen. Das Dissertati-
onsvorhaben muss einem Fachgebiet entstammen, 

das zumindest von einem Professor oder einer 
Professorin oder Juniorprofessor oder Junior-
professorin gemäß § 3 Abs. 2 S. 2, Privatdozenten 
oder Privatdozentin, vertreten wird, oder im Ruhe-
stand befindlichen Professor oder Professorin an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die auf 
diesem Fachgebiet ausgewiesen sind. Leiterinnen 
oder Leiter von Nachwuchsforschergruppen der 
Fakultät können auf Antrag und nach Genehmi-
gung durch den Promotionsausschuss als Betreue-
rin oder Betreuer fungieren. Der Bewerber oder die 
Bewerberin muss aus diesem Personenkreis des 
Satzes 3 und 4 einen Betreuer oder eine Betreue-
rin vorschlagen, der oder die das Fachgebiet ver-
tritt und zur Übernahme dieser Funktion bereit ist. 
Gleiches gilt bei einer kooperativen Promotion, bei 
der zusätzlich ein promovierter Professor oder eine 
promovierte Professorin der Kooperationseinrich-
tung benannt wird und zur Übernahme der Be-
treuung bereit ist. 
 
(8) Die Zulassung kann versagt werden wenn Um-
stände vorliegen, aufgrund derer nach § 21 Abs. 2 
ein erworbener Doktorgrad entzogen werden könn-
te.  
 
(9) Über Anträge auf Zulassung zum Promotions-
verfahren entscheidet der Promotionsausschuss. 
Ablehnungen sind schriftlich zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

§ 8 
Annahme als Doktorand oder Doktorandin und 

Betreuung 
 

(1) Die Annahme als Doktorand oder Doktorandin 
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) erfolgt mit dem Abschluss einer Promotions-
vereinbarung nach Absatz 2 oder mit der Zulas-
sung zu einem Graduiertenkolleg, in dessen Rah-
men ebenfalls eine Promotionsvereinbarung abzu-
schließen ist. Die Immatrikulation wird nach Maß-
gabe des § 31 Abs. 6 S. 1 BbgHG vorgenommen. 
Die Zulassung zum Promotionsverfahren erfolgt 
nach § 7. 
 
(2) Promotionsvereinbarungen im Sinne von § 31 
Abs. 8 BbgHG regeln konkret die Rechte und 
Pflichten der Promovierenden, der jeweiligen Be-
treuer und Betreuerinnen gemäß § 7 Abs. 7 S. 3, 4 
und 6 sowie der Fakultät. Sie enthalten mindestens 
Hinweise zu dem Beginn der Promotion und den 
regelmäßigen fachlichen Besprechungen sowie die 
Versicherung, dass diese Promotionsordnung so-
wie die Richtlinie zur Sicherung guter wissen-
schaftlichen Praxis und zur Vermeidung wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils 
geltenden Fassung zur Kenntnis genommen wur-
den. Das Muster einer Promotionsvereinbarung ist 
mit entsprechenden Informationen und Empfeh-
lungen zu ihrer Erstellung unverbindliche Anlage 
dieser Promotionsordnung. Eine Kopie der Promo-
tionsvereinbarung ist dem Promotionsausschuss 
unverzüglich vorzulegen. Der Antrag auf Zulassung 
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zum Promotionsverfahren gemäß § 7 Abs. 6 und 7 
hat spätestens zwei Jahre nach Unterzeichnung 
der Promotionsvereinbarung zu erfolgen. Eine 
Überziehung schließt die Zulassung zur Promotion 
aus, soweit die Antragsteller bzw. Antragstellerin 
das Versäumnis der Frist nicht zu vertreten hat. 
 
(3) Bei Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
kann die unabhängige Vertrauensperson (Om-
budsfrau/ Ombudsmann) der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) gemäß § 5 Abs. 1 der 
Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 17.07.2002 angerufen wer-
den. Die Parteien der Promotionsvereinbarung 
können sich zudem bei Konflikten an eine unab-
hängige Person zur Konfliktschlichtung gemäß 
§ 24 der Grundordnung der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) vom 28.01.2015, geän-
dert am 27.01.2016, wenden. 
 
(4) Das Betreuungsverhältnis kann auch nach dem 
Ausscheiden des Betreuers oder der Betreuerin 
aus der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) auf dessen oder deren Antrag fortgesetzt wer-
den. Der Antrag ist an den Promotionsausschuss 
zu richten.  
 
(5) Die Promotionsvereinbarung kann im bei-
derseitigen Einverständnis beendet werden solan-
ge kein Antrag auf Zulassung zur Promotion ge-
stellt wurde. Der Promotionsausschuss ist in 
Kenntnis zu setzen. Bei Verstößen gegen Verein-
barungen oder gegen die gute wissenschaftliche 
Praxis kann die Promotionsvereinbarung durch 
schriftliche Erklärung der Betreuer und Betreuerin-
nen oder der Promovierenden gegenüber dem 
Promotionsausschuss beendet werden, wovon der 
Promotionsausschuss ebenfalls in Kenntnis zu 
setzen ist. Dadurch erlischt auch die Zulassung. 
 
(6) Im Rahmen der Promotion ist die Teilnahme an 
Kursen des Doktorandenprogramms der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät im Umfang von 
10 ECTS-Credits erforderlich. Dabei entspricht ein 
ECTS-Credit i. d. R. einer Arbeitsbelastung von 
insgesamt 30 Arbeitsstunden. Die Auswahl der 
Kurse erfolgt in Abstimmung mit dem Betreuer 
oder der Betreuerin. 
 
(7) Anderweitig erbrachte Studien- und Prüfungs-
leistungen werden auf Antrag durch den Promoti-
onsausschuss anerkannt, wenn sie einer Leistung 
im Sinne von Absatz 6 S. 1 und 2 entsprechen. Die 
Auswahl der Kurse erfolgt in Abstimmung mit dem 
Betreuer oder der Betreuerin. 
 
(8) Ferner sind im Rahmen der Promotion drei 
Vorträge in Doktorandenseminaren oder auf wis-
senschaftlichen Tagungen, Symposien, Workshops 
verpflichtend. 
 

§ 9 
Nachteilsausgleich und Chancengleichheit 

 
(1) In der Promotionsvereinbarung sind besondere 
Härtefälle (z. B. längere Krankheit) zu beachten. 
Sollten Härtefälle während der Promotion eintreten, 
ist die Promotionsvereinbarung entsprechend an-
zupassen. 
 
(2) Promovierende, die die gesetzlichen Schutz-
fristen des Mutterschutzgesetzes in Anspruch 
nehmen beziehungsweise sich in Elternzeit befin-
den beziehungsweise Kinder außerhalb der ge-
setzlich geregelten Elternzeit oder nahe Angehöri-
ge betreuen oder pflegen, werden unterstützt, in-
dem ihrem individuellen Bedarf bei der Dissertation 
und Disputation Rechnung getragen wird, was in 
der Promotionsvereinbarung Berücksichtigung 
finden soll. Der zuständige Promotionsausschuss 
entscheidet über eine konkrete Form des Nach-
teilsausgleiches, sobald die besondere Situation 
glaubhaft gemacht wurde. Der oder die Promovie-
rende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraus-
setzungen unverzüglich mitzuteilen. Die Promoti-
onsvereinbarung ist entsprechend anzupassen. 
 
(3) Bei der Dissertation und Disputation wird ver-
sucht, den spezifischen Belangen von Promovie-
renden mit Behinderung im Sinne des § 3 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes und mit chroni-
schen Erkrankungen Rechnung zu tragen, was in 
der Promotionsvereinbarung Berücksichtigung 
finden soll. Belegt der oder die Promovierende 
durch ein ärztliches Attest, dass er oder sie wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in 
der Lage ist, die mündlichen und schriftlichen Leis-
tungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, kann der Promotionsausschuss 
gestatten, die Modalitäten der Erbringung der Prü-
fungsleistungen entsprechend anzupassen. Der 
Promotionsausschuss kann darüber hinaus die 
Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 
Der oder die Promovierende ist verpflichtet, Ände-
rungen in den Voraussetzungen unverzüglich mit-
zuteilen. Die Promotionsvereinbarung ist ent-
sprechend anzupassen. 
 

§ 10 
Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung 

 
(1) Der Antrag des Doktoranden oder der Doktor-
andin auf Zulassung zur Doktorprüfung ist schrift-
lich an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des 
Promotionsausschusses zu richten. Beizufügen 
sind: 
 

a) ein in deutscher oder englischer Sprache ab-
gefasster Bericht über den beruflichen Wer-
degang, in dem der Doktorand oder die Dok-
torandin insbesondere auch den Verlauf sei-
ner oder ihrer Ausbildung darzulegen hat; 

b) der Nachweis, dass der Doktorand oder die 
Doktorandin zum Promotionsverfahren zuge-
lassen worden ist; 

c) der Nachweis über die gemäß § 8 Abs. 6 bis 8 
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erbrachten Leistungen; 
d) die Dissertation in vier mit Hilfe eines Text-

verarbeitungsprogrammes erstellten, gebun-
denen und mit Seitenzahlen versehenen 
Exemplaren; darüber hinaus eine elektroni-
sche Fassung der eingereichten Dissertation 
in einem gängigen Dateiformat, die auf Plagiat 
überprüfbar sein muss; 

e) im Falle einer kumulativen Dissertation: die 
publizierten bzw. angenommenen Arbeiten, 
ggf. eine Bestätigung über die Annahme der 
Arbeiten, eine Beschreibung des Dissertati-
onsprojektes und des inhaltlichen Zusammen-
hangs der Publikationen sowie eine (von allen 
Koautoren und Koautorinnen eigenhändig ge-
gengezeichnete) Beschreibung des Eigen-
anteils an den Publikationen; 

f) eine Versicherung an Eides statt des Dokto-
randen oder der Doktorandin darüber, an wel-
chen Doktorprüfungen er oder sie mit wel-
chem Ergebnis schon teilgenommen hat; 

g) eine Versicherung an Eides statt, mit Verweis 
auf die Richtlinie zur Sicherung guter wissen-
schaftlichen Praxis und zur Vermeidung wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens an der Euro-
pa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.02.2002 in der jeweils geltenden Fassung, 
dass der Doktorand oder die Doktorandin die 
Abhandlung selbst verfasst, sich keiner frem-
den Hilfe bedient und keine anderen als die im 
Schriftenverzeichnis der Abhandlung ange-
führten Schriften benutzt hat, und dass die 
Abhandlung nicht Gegenstand einer Doktor-
prüfung einer anderen Hochschule war. 

 
(2) Über den Antrag auf Zulassung zur Doktorprü-
fung entscheidet der Promotionsausschuss durch 
schriftlichen Bescheid, der im Falle der Ablehnung 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen ist. Die Zulassung ist zu versa-
gen, wenn 
 

a) der Antrag unvollständig oder unrichtig ist,  
oder  

b) die geforderten Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Mit der Zulassung zur Doktorprüfung bestimmt 
der Promotionsausschuss für die Dissertation min-
destens zwei Berichterstatter (Gutachter) oder 
Berichterstatterinnen (Gutachterin), darunter auch 
alle Betreuer oder Betreuerinnen der Arbeit. Der 
Promotionsausschuss kann auch einen auswärti-
gen Berichterstatter oder eine auswärtige Bericht-
erstatterin bestellen; im Falle eines kooperativen 
Verfahrens nach § 5 Abs. 2 soll die Dissertation 
von einem Hochschullehrer oder einer Hochschul-
lehrerin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
und einem Hochschullehrer oder einer Hochschul-
lehrerin der Fachhochschule betreut werden und 
die Bestellung von Hochschullehrern und Hoch-
schullehrerinnen der Fachhochschule zu Gutach-
tern und Gutachterinnen erfolgen. Juniorprofessor-
innen und Juniorprofessoren, Honorarprofessor-
innen und Honorarprofessoren, die promoviert 
sind, können ebenfalls Berichterstatter oder Be-

richterstatterin sein. Bei Doktorarbeiten, die das 
Fachgebiet einer anderen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina berühren, kann ein Berichter-
statter oder eine Berichterstatterin einer anderen 
Fakultät angehören.  
 
(4) Im Ruhestand befindliche Professoren oder 
Professorinnen sind zur Übernahme eines Zweit-
berichts nicht verpflichtet.  
 
(5) Die Zurücknahme des Antrags auf Zulassung 
zur Doktorprüfung ist solange zulässig, als nicht 
durch ablehnende Entscheidung über die Disserta-
tion das Promotionsverfahren beendet ist oder die 
Disputation begonnen hat. 
 

§ 11 
Dissertation 

 
(1) Regelsprachen einer Dissertation sind Deutsch 
oder Englisch. Die Dissertation kann in einer ande-
ren Sprache verfasst werden, wenn die Betreuung, 
Berichterstattung und Einsichtnahme gewährleistet 
sind. Eine andere Sprache muss beim Antrag auf 
Zulassung zum Promotionsverfahren gemäß § 7 
angegeben werden. Eine kumulative Dissertation 
kann Arbeiten in unterschiedlichen Sprachen ent-
halten. 
 
(2) Die Dissertation in Form einer Monographie 
muss ein wirtschaftswissenschaftliches Thema 
behandeln und eine selbständige wissenschaftliche 
Leistung des Doktoranden oder der Doktorandin 
darstellen.  
 
(3) Die schriftliche Promotionsleistung kann auch 
durch eine Serie von mindestens drei thematisch 
zusammenhängenden Fachartikeln erbracht wer-
den (kumulative Dissertation), die wirtschaftswis-
senschaftliche Themen behandeln und die durch 
eine übergeordnete Fragestellung verbunden sind, 
aus der das Thema der Dissertation entstammt. 
Die Fachartikel müssen publikationswürdig sein 
und eine der folgenden Anforderungen erfüllen: 
 

a) Mindestens einer der Fachartikel ist in einer 
anerkannten referierten internationalen Fach-
zeitschrift zur Publikation angenommen. 

b) Mindestens zwei der Fachartikel sind in aner-
kannten referierten Fachzeitschriften zur Pub-
likation angenommen. 

 
(4) Mit der Dissertation ist auch der Nachweis zur 
empirischen Datenerhebung durch Einreichung 
einer elektronischen Version dieses vollständigen 
Materials zu führen. 

 
§ 12 

Bewertung, Umarbeitung, Ablehnung der Dis-
sertation 

 
(1) Jeder Berichterstatter oder jede Bericht-
erstatterin gibt über die Dissertation ein be-
gründetes Gutachten ab. Das Gutachten kann 
Auflagen für die endgültige Fassung enthalten. 
Auflagen, die die Änderung des Themas der einge-
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reichten Dissertation zum Ziel haben, sind unzu-
lässig. In dem Gutachten ist entweder die Annah-
me oder die Ablehnung (insufficienter) oder die 
Umarbeitung der Arbeit vorzuschlagen. Der Vor-
schlag auf Annahme ist mit einer Note für die Ar-
beit nach dem in § 15 Abs. 1 und 2 spezifizierten 
Schema zu verbinden. In Gutachten für bereits 
umgearbeitete Dissertationen kann die Umarbei-
tung nicht mehr vorgeschlagen werden. 
 
(2) Die Begutachtung durch die Berichterstatter 
oder Berichterstatterinnen hat binnen drei Monaten 
zu erfolgen. Ausnahmen von dieser Frist können 
auf Antrag eines Berichterstatters oder einer Be-
richterstatterin vom Promotionsausschuss geneh-
migt werden. 
 
(3) Schlägt einer der Berichterstatter oder der Be-
richterstatterinnen die Ablehnung der Arbeit vor 
oder weichen die Vorschläge für die Benotung der 
Arbeit nach dem in § 15 Abs. 1 spezifizierten 
Schema um mehr als eine Notenstufe voneinander 
ab, dann bestimmt der Promotionsausschuss einen 
weiteren oder eine weitere, eventuell auswärtigen 
Berichterstatter oder auswärtige Berichterstatterin, 
der oder die promoviert ist und Professor oder 
Professorin an einer Hochschule ist. 
 
(4) Nach Vorliegen aller Gutachten wird die Arbeit 
mit den Gutachten für die Professoren und Pro-
fessorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofes-
sorinnen, Privatdozenten und Privatdozentinnen, 
Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen 
und im Ruhestand befindlichen Professoren und 
Professorinnen der Fakultät und die Mitglieder des 
Promotionsausschusses im Dekanat zwei Wochen 
zur Einsicht ausgelegt. Innerhalb einer weiteren 
Frist von einer Woche kann durch ein Mitglied der 
vorher genannten Gruppe Widerspruch eingelegt 
werden. 
 
(5) Im Falle eines Widerspruchs gemäß Abs. 4 S. 2 
entscheidet der Fakultätsrat über die Annahme der 
Arbeit. Erfolgt kein Widerspruch und sprechen sich 
alle Gutachten für die Annahme der Arbeit aus, so 
gilt die Dissertation als angenommen. Dies stellt 
der Promotionsausschuss fest. Erfolgt kein Wider-
spruch gemäß Abs. 4 S. 2, so entscheidet in Fällen 
des Absatzes 3 der Promotionsausschuss über die 
Annahme der Arbeit. 
 
(6) Umgearbeitete Dissertationen sind ange-
nommen, wenn alle Berichterstatter oder Bericht-
erstatterinnen dies vorschlagen und kein Wider-
spruch gemäß Abs. 4 Satz 2 erfolgt. Schlägt min-
destens ein Berichterstatter bzw. eine Berichter-
statterin eine Ablehnung der umgearbeiteten Dis-
sertationen vor, sind sie endgültig abgelehnt. Die 
Annahme bzw. Ablehnung stellt der Promotions-
ausschuss fest. Erfolgt ein Widerspruch gemäß 
Abs. 4 Satz 2 entscheidet der Promotionsaus-
schuss über Annahme bzw. Ablehnung.  
 
(7) Wird die Arbeit abgelehnt (insufficenter), so 
kann der Doktorand oder die Doktorandin sein oder 

ihr Promotionsgesuch mit einer Arbeit über ein 
anderes Thema einmal wiederholen.  
 
(8) Eine Dissertation kann genau einmal umge-
arbeitet werden. 
 
(9) Die Dissertation muss dem Doktoranden oder 
der Doktorandin auf Vorschlag eines Berichterstat-
ters oder einer Berichterstatterin gemäß § 12 
Abs. 1 oder auf Beschluss des Fakultätsrates oder 
auf Beschluss des Promotionsausschusses gemäß 
§ 12 Abs. 5 zur Umarbeitung zurückgegeben wer-
den. 
 
(10) Wird die Dissertation zur Umarbeitung zurück-
gegeben, und nicht binnen eines Jahres oder einer 
dem Doktoranden oder der Doktorandin auf Antrag 
vom Promotionsausschuss bewilligten längeren 
Frist, die zwei Jahre nicht übersteigen darf, wieder 
vorgelegt, so gilt diese als abgelehnt. 
 
(11) Nach fristgerechter Umarbeitung ist die Arbeit 
den Berichterstattern und/ oder Berichterstatte-
rinnen zuzuleiten und erneut gemäß § 12 Abs. 1 
von diesen zu bewerten. Bei nicht fristgerechter 
Umarbeitung gilt die Dissertation als abgelehnt. 
 
(12) Statt der Umarbeitung kann der Doktorand 
oder die Doktorandin innerhalb einer Frist, die zwei 
Jahre nicht überschreiten darf, sein oder ihr Pro-
motionsgesuch mit einer Arbeit über ein anderes 
Thema einmal wiederholen. 
 
(13) Abgelehnte Arbeiten bleiben mit allen Gut-
achten bei den Akten der Fakultät. 
 

§ 13 
Promotionskommission 

 
(1) Nach Annahme der Dissertation hat der Dokto-
rand oder die Doktorandin die Dissertation in einer 
Disputation zu verteidigen. Dazu beruft der Promo-
tionsausschuss nach Annahme der Dissertation 
unverzüglich die Promotionskommission für das 
anstehende Promotionsverfahren und bestellt den 
Vorsitzenden oder die Vorsitzende dieser Kom-
mission. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende darf 
nicht zugleich Betreuer oder Betreuerin der Arbeit 
sein. 
 
(2) Die Aufgaben der Promotionskommission sind: 
 

a) das Ansetzen und die Durchführung der Dis-
putation, 

b) die Bewertung der Disputation, 
c) die Bildung der Gesamtnote. 

 
(3) Die Promotionskommission besteht aus vier 
Professoren oder Professorinnen bzw. Juniorpro-
fessoren bzw. Juniorprofessorinnen - unter Beach-
tung des Abs. 4 - bzw. Privatdozenten oder Privat-
dozentinnen und einem promovierten akademi-
schen Mitarbeiter oder einer promovierten aka-
demischen Mitarbeiterin der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Europa-Universität Vi-
adrina. Die Promotionskommission tagt nicht öf-
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fentlich. 
 
(4) Betreuer und Betreuerinnen der Dissertation 
gehören der Promotionskommission an. Aus-
wärtige Berichterstatter oder Berichterstatterinnen 
gemäß § 10 Absatz 3 sowie Berichterstatter oder 
Berichterstatterinnen aus einer anderen Fakultät 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
können Mitglieder der Promotionskommission sein. 
Bei kooperativen Promotionsverfahren gehören 
beide Berichterstatter oder Berichterstatterinnen 
der Promotionskommission an. 
 
(5) Die Promotionskommission kann Beschlüsse 
nur mit den Voten aller stimmberechtigten Mitglie-
der fassen. Scheidet ein Mitglied aus, so ergänzt 
der Promotionsausschuss im Einvernehmen mit 
der Promotionskommission dieses entsprechend. 
 
(6) Die Promotionskommission bestellt einen Pro-
tokollanten oder eine Protokollantin für die Disputa-
tion. 
 

§ 14 
Disputation 

 
(1) Die Disputation soll innerhalb von sechs Wo-
chen nach der Annahme der Arbeit stattfinden. Auf 
Antrag des Doktoranden oder der Doktorandin 
kann der Promotionsausschuss die Frist verlän-
gern. 
 
(2) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Pro-
motionskommission teilt deren Zusammensetzung 
und den Disputationstermin dem Doktoranden oder 
der Doktorandin mit. Der Doktorand oder die Dok-
torandin hat der Promotionskommission spätestens 
zwei Wochen vor dem Disputationstermin in deut-
scher oder englischer Sprache eine Zusammen-
fassung der Hauptergebnisse zu seiner oder ihrer 
Dissertation vorzulegen. 
 
(3) Die Disputation kann in einer anderen Sprache 
als der deutschen Sprache stattfinden, wenn die 
Abnahme der Disputation gewährleistet ist. Sie 
erstreckt sich auf die Dissertation, die Gutachten 
und die eingereichte Zusammenfassung der 
Hauptergebnisse und beginnt mit einem Vortrag 
des Doktoranden oder der Doktorandin von maxi-
mal 30 Minuten. Die Disputation dauert ca. eine 
Stunde. 
 
(4) Die Mitglieder des Promotionsausschusses, der 
Promotionskommission sowie die anderen promo-
vierten Mitglieder der Fakultät sind berechtigt, an 
den Doktoranden oder die Doktorandin im Rahmen 
der Disputation Fragen zu stellen. 
 
(5) Die Disputation ist hochschulöffentlich nach 
Maßgabe der vorhandenen Plätze. 
 
(6) Bleibt ein Doktorand oder eine Doktorandin 
ohne hinreichenden Grund der Disputation fern, so 
gilt die Disputation als nicht bestanden. Die für das 
Fernbleiben geltend gemachten Gründe müssen 

dem Promotionsausschuss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Er-
krankung des Doktoranden oder der Doktorandin 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Der Promo-
tionsausschuss entscheidet, ob die geltend ge-
machten Gründe hinreichend sind. 
 

§ 15 
Bewertung der Promotionsleistung 

 
(1) Als Noten der einzelnen Prüfungsleistungen 
und als Gesamtnote werden vergeben: 
 

summa cum laude (1) = eine ganz hervorragende 
Leistung 
magna cum laude (2) = eine besonders anzuer-
kennende Leistung  
cum laude (3) = eine gute Leistung 
rite (4) = eine ausreichende Leis-
tung 
insufficienter (5) = eine ungenügende Leis-
tung. 
 
(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungs-
leistungen können Zwischenwerte durch Er-
niedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 
0,3 gebildet werden, die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 
sind dabei ausgeschlossen. 
 
(3) Über die Note der Disputation entscheidet die 
Promotionskommission im Anschluss an die Dispu-
tation. Sie stellt auch die Promotionsgesamtnote 
fest. 
 
(4) Wird die Leistung des Doktoranden oder der 
Doktorandin in der Disputation mit insufficienter 
bewertet, so ist die mündliche Prüfung nicht be-
standen. 
 
(5) Bei der Berechnung der Promotionsgesamtnote 
wird von der Durchschnittsnote der Gutachten und 
von der Durchschnittsnote der Disputation nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. Die Promotionsgesamtnote setzt sich 
zusammen aus der Note der Gutachten und der 
Note der Disputation. Die Promotionsgesamtnote 
wird aus der Durchschnittsnote der Gutachten 
(zweifache Gewichtung) und der Note der Disputa-
tion (einfache Gewichtung) festgesetzt.  
 

Dabei ist die Promotionsgesamtnote wie folgt fest-
zusetzen: 
 

bei einem Durchschnitt  
bis 1,5 = summa cum laude 
bei einem Durchschnitt  
über 1,5 bis 2,5  = magna cum laude 
bei einem Durchschnitt  
über 2,5 bis 3,5 = cum laude 
bei einem Durchschnitt  
über 3,5 bis 4,0 = rite  
 

Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt. 
 
(6) Das Ergebnis der Disputation und die Promo-
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tionsgesamtnote werden dem Doktoranden oder 
der Doktorandin durch den Vorsitzenden oder die 
Vorsitzende der Promotionskommission in Gegen-
wart desselben oder derselben mitgeteilt. 
 
(7) Über die Disputation ist Protokoll zu führen. 
Das Protokoll ist durch den Vorsitzenden oder die 
Vorsitzende der Promotionskommission und den 
Protokollanten oder die Protokollantin zu unter-
zeichnen und wird zu den Prüfungsakten genom-
men. 
 

§ 16 
Wiederholung 

 
Wird die Disputation nicht bestanden, so kann sie 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung der 
Disputation muss spätestens innerhalb eines Jah-
res nach der ersten Disputation stattfinden. Den 
Termin bestimmt der Promotionsausschuss. Bei 
Versäumung dieser Frist gilt die Doktorprüfung 
endgültig als nicht bestanden. 
 

§ 17 
Besondere Mitteilung ablehnender Entschei-

dungen 
 
Die Ablehnung der Dissertation und die Entschei-
dung über das Nichtbestehen der Disputation sind 
dem Doktoranden oder der Doktorandin innerhalb 
eines Monats vom Promotionsausschuss in einem 
schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung 
zu eröffnen. 
 

§ 18 
Veröffentlichung der Dissertation 

 
(1) Im Falle einer kumulativen Dissertation gemäß 
§ 11 Abs. 3 gilt die Veröffentlichung der Dissertati-
on als erfolgt. Im Falle einer Monographie gelten 
die Regelungen in den Absätzen 2 bis 6. 
 
(2) Nach Bestehen der Disputation ist vor Veröf-
fentlichung der Dissertation die Druckerlaubnis 
einzuholen. Sie ist vom Vorsitzenden oder von der 
Vorsitzenden des Promotionsausschusses zu ertei-
len, wenn der für den Druck vorgesehene Text der 
begutachteten Fassung entspricht. Der Promoti-
onsausschuss kann Abweichungen von dieser 
Regelung genehmigen, wenn die Berichterstatter 
oder Berichterstatterinnen zustimmen. Im Falle von 
Auflagen darf die Druckerlaubnis nur erteilt wer-
den, wenn diese erfüllt sind; die Feststellung hier-
über trifft der Vorsitzende oder die Vorsitzende des 
Promotionsausschusses. Nach erteilter Druck-
erlaubnis dürfen vor Veröffentlichung nur Korrek-
turen redaktioneller Art erfolgen. 
 
(3) Der Doktorand oder die Doktorandin hat inner-
halb eines Jahres nach Bestehen der Disputation 
die Dissertation zu publizieren. Als Publikations-
formen für die Veröffentlichung sind zugelassen:  
 

a) Veröffentlichung als Monographie in einem 
wissenschaftlichen Fachverlag in einer Auf-
lagenhöhe von mindestens 150 Exemplaren, 

oder in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. 
b) Veröffentlichung der Dissertation als elektroni-

sche Publikation auf einem Server der Univer-
sitätsbibliothek der Europa-Universität Viadri-
na Frankfurt (Oder), wobei das Datenformat 
und der Datenträger, einschließlich Form und 
Inhalt einer Einverständniserklärung zur Ver-
öffentlichung mit der Universitätsbibliothek der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
abzustimmen sind. 

 

Wird eine in Absatz 3 unter a) oder b) aufgeführte 
Publikationsform gewählt, so sind fünf gedruckte 
Exemplare beim Promotionsausschuss abzuliefern. 
 

c) Veröffentlichung durch den Doktoranden oder 
die Doktorandin selbst in Druckform. Es sind 
zehn gedruckte Exemplare beim Promotions-
ausschuss einzureichen. Den gedruckten 
Exemplaren ist eine digitale Fassung des Tex-
tes und eine von der Universitätsbibliothek be-
reitgestellte Einverständniserklärung für eine 
eventuelle digitale Veröffentlichung auf einem 
Server durch die Universitätsbibliothek beizu-
fügen. Datenformat und Datenträger sind mit 
der Universitätsbibliothek abzustimmen. Falls 
gedruckte Exemplare umfangreich angefordert 
werden, wird die Universitätsbibliothek die Au-
torin bzw. den Autor in Kenntnis setzen. Diese 
können dann der Universitätsbibliothek weite-
re Exemplare aushändigen. Andernfalls wird 
die Dissertation in digitaler Fassung veröffent-
licht. Schließt die Autorin bzw. der Autor einen 
Vertrag mit einem Verlag, so setzt er bzw. sie 
die Universitätsbibliothek hierüber umgehend 
in Kenntnis und liefert dort zwei Buchexempla-
re ab. 

 

Auf allen abzuliefernden Exemplaren unter Ab-
satz 3 a) bis c) sind auf der Rückseite des Titel-
blattes die Namen der Berichterstatter oder Be-
richterstatterinnen, der Name der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) sowie der Tag der Dispu-
tation aufzuführen. 
 
(4) Der Fakultätsrat kann einen gekürzten Abdruck 
gestatten, wenn ein besonderes Interesse an der 
Veröffentlichung der Arbeit in einer bestimmten 
wissenschaftlichen Reihe oder Zeitschrift besteht. 
 
(5) Werden die Pflichtexemplare nicht innerhalb 
eines Jahres nach bestandener Doktorprüfung 
eingereicht, erlöschen alle durch die Doktorprüfung 
erworbenen Rechte. Der Promotionsausschuss 
kann in besonderen Fällen die Frist zur Ablieferung 
verlängern. Der Antrag muss vom Doktoranden 
oder der Doktorandin rechtzeitig gestellt und be-
gründet werden. 
 

§ 19 
Vollzug der Promotion, Promotionsurkunde 

 
(1) Nach Einreichung der Pflichtexemplare gemäß 
§ 18 Absatz 4 wird der Doktorgrad (Dr. rer. pol.) 
durch Aushändigung der Promotionsurkunde ver-
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liehen. Die Urkunde enthält den Titel der Disserta-
tion, den Tag der Disputation, die Promotionsge-
samtnote und den Namen des Präsidenten oder 
der Präsidentin und des Dekans oder der Dekanin. 
Sie wird in deutscher und englischer Sprache ab-
gefasst und vom Präsidenten oder der Präsidentin 
und vom Dekan oder der Dekanin unterschrieben. 
 
(2) Das Recht zur Führung des Doktortitels wird 
erst durch die Aushändigung der Promotions-
urkunde begründet. Der Fakultätsrat kann aus-
nahmsweise den Doktoranden oder die Doktoran-
din ermächtigen, den Titel schon früher zu führen; 
die Ermächtigung darf nur erteilt werden, wenn der 
Doktorand oder die Doktorandin nachweist, dass 
die Drucklegung gesichert ist und in absehbarer 
Zeit erfolgen wird. 
 

§ 20 
Aufbewahrungsfristen 

 
(1) Prüfungsunterlagen dürfen nicht vernichtet 
werden, wenn in einem Prüfungsverfahren Wider-
spruch eingelegt oder Klage erhoben wurde und 
das Rechtsbehelfsverfahren noch nicht abge-
schlossen ist.  
 
(2) Die Aufbewahrungsfristen für Prüfungsunter-
lagen der Promotionsverfahren betragen: 
 

a) 50 Jahre für folgende Unterlagen: 

 eingereichtes Dissertationsexemplar, 

 Gutachten, 

 Protokoll der mündlichen Promotionsprüfung 
(Disputation), 

 Entwürfe, Durchschriften oder Kopien der 
Promotionsurkunde, 

 bei Nichtbestehen der Prüfung Entwurf, 
Durchschrift oder Kopie des dem Bewerber 
oder der Bewerberin erteilten Bescheids, 

 sonstige Prüfungsunterlagen von beson-
derer Bedeutung. 

b) Ein Jahr für Anträge auf Zulassung zum Pro-
motionsverfahren und zur Doktorprüfung mit 
den für die Zulassung erforderlichen Unterla-
gen, soweit diese nicht dem Bewerber oder 
der Bewerberin zurückgegeben worden sind. 

 
(3) Empirische Daten, insbesondere von dem oder 
der Promovierenden im Zuge der Forschungsarbeit 
erhobene Primärdaten sind für die Dauer von fünf 
Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrung kann 
bei Graduiertenkollegs oder anderen Forschungs-
verbünden durch die Universität gesichert sein. Ist 
dies nicht der Fall, hat die oder der Promovierte für 
eine Sicherung zu sorgen. 
 
(4) Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem dem oder der Promovierten die 
Promotionsurkunde ausgehändigt oder die Been-
digung des Promotionsverfahrens festgestellt wor-
den ist. 
 
(5) Die Aufbewahrungsfristen gelten für alle in Ab-
satz 2 und 3 benannten Unterlagen einschließlich 

der bereits abgelegten Unterlagen.  
 

§ 21 
Ungültigkeit und Entziehung des Doktorgrades 
 
(1) Wenn sich vor dem Vollzug der Promotion nach 
§ 19 ein schwerwiegendes Fehlverhalten der oder 
des Promovierenden herausstellt, wie z. B. Täu-
schung oder Plagiat, erklärt der Fakultätsrat auf 
Antrag der Betreuerin oder des Betreuers an den 
Promotionsausschuss oder aus eigenem Ent-
schluss nach Anhörung der oder des Promovie-
renden die Promotionsleistung für ungültig.  
 
(2) Der Doktorgrad soll unbeschadet des § 48 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes entzogen  
werden, wenn  
 

a) sich nachträglich herausstellt, dass er durch 
Täuschung bei den Promotionsleistungen o-
der durch Täuschung über wesentliche Vo-
raussetzungen des Promotionsverfahrens er-
langt wurde; 

b) der oder die Promovierte wegen einer vorsätz-
lichen Straftat verurteilt worden ist, bei deren 
Vorbereitung oder Begehung er oder sie den 
Doktorgrad missbraucht hat. 

 
(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zum Promotionsverfahren nicht erfüllt, ohne dass 
der oder die Promovierte hierüber täuschen wollte, 
und wird diese Tatsache erst nach der Aushändi-
gung der Urkunde bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Doktorprüfung behoben. 
 
(4) Über die Entziehung beschließt der Fakultätsrat 
nach Anhörung der oder des Promovierten. Vor der 
Beschlussfassung ist der Präsident oder die Präsi-
dentin zu hören. 
 

§ 22 
Aussetzen des Promotionsverfahrens 

 
Während eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens 
wegen einer Straftat, die im Fall der Verurteilung 
die Entziehung des Doktorgrades rechtfertigen 
würde, kann das Promotionsverfahren ausgesetzt 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Fakul-
tätsrat. 
 

§ 23 
Qualitätssicherung 

 
Um eine hohe Qualität im Bereich Forschung und 
wissenschaftlicher Nachwuchs zu erreichen, evalu-
iert die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) fortwährend die mit dieser Promotionsordnung 
vorgesehenen qualitätssichernden Maßnahmen. 
Näheres regelt die Satzung zur Hochschulinternen 
Qualitätssicherung in Studium und Lehre in der 
jeweils aktuellen Fassung.  
 

§ 24 
Einsicht in die Prüfungsakte 

 
Innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Pro-
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motionsverfahrens haben die Promovenden und 
Promovendinnen sowie Promovierte das Recht, 
auf Antrag an den Promotionsausschuss Einsicht 
in ihre Promotionsunterlagen zu nehmen. 
 

§ 25 
Inkrafttreten 

 
Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) in Kraft.  
 

§ 26 
Übergangsbestimmungen 

 
Für Promovierende, die ihre Promotionszulassung 
vor dem Inkrafttreten dieser Promotionsordnung 
erhalten haben, und den vollständigen Antrag auf 
Zulassung zur Doktorprüfung vor dem 1. Oktober 
2022 stellen, gilt die Promotionsordnung vom 
25. Oktober 1995 in der Fassung vom 07. April 
2010. Beantragt der oder die Promovierende die 
Zulassung zur Doktorprüfung erst nach dem 
30. September 2022 oder ist der Antrag nicht voll-
ständig, gelten für ihn oder sie die Regelungen der 
aktuellen Promotionsordnung. Promovierende im 
Sinne des Satzes 1 dürfen die Anwendbarkeit die-
ser Promotionsordnung durch eine unwiderrufliche, 
schriftliche Mitteilung an den Promotionsausschuss 
wählen. 
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Promotionsvereinbarung                        

 
zwischen   
Doktorand/in:  ………………………………………………………………… 
Fakultät:   ………………………………………………………………… 
und  
1. Betreuer/in: ………………………………………………………………………..… 
ggf. 2. Betreuer/in:  ………………………………………………………………… 
ggf. Graduiertenkolleg/-schule: ………………………………………………………. 
vertreten von:    ………………………………………………………. 
und  
Dekan/in:  ………………………………………………………………… 
Fakultät:   ………………………………………………………………… 
 
1. Beginn und Thema der Dissertation bzw. nähere Bezeichnung des Vorhabens 
(1) Der oder die Promovierende erstellt ab dem __.__.____ eine Dissertation mit dem Arbeitstitel bzw. zu 
dem Vorhaben: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
(2) Der Promotionsvereinbarung kann ein Zeit- und Arbeitsplan als Anlage beigefügt werden. 
 
 
2. Regelmäßige fachliche Besprechungen 
Es ist vorgesehen, das zwischen dem oder der Promovierenden und dem Betreuer oder der Betreuerin alle 
… Monate eine fachliche Besprechung erfolgt. 
 
 
3. Aufgaben und Pflichten der oder des Promovierenden 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Aufgaben und Pflichten der Betreuerin oder des Betreuers 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Aufgaben und Pflichten der Fakultät 
Die Aufgaben und Pflichten der Fakultät werden in der Promotionsordnung geregelt.  
 
 
6. Universitäre Regelungen und Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Der oder die Promovierende versichert, folgende Regelungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) zur Kenntnis genommen zu haben: 

- die jeweils geltende Promotionsordnung der Fakultät, 
- die Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens vom 17.07.2002.  
(2) Der oder die Promovierende hat insbesondere die Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion zur 
Kenntnis genommen.   
(3) Der oder die Promovierende hat ebenfalls insbesondere die Möglichkeiten zur Schlichtung in Konfliktfäl-
len gemäß den Bestimmungen in der Promotionsordnung der Fakultät zur Kenntnis genommen. 
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7. Schlussbestimmungen 
Die vorliegende Promotionsvereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen geändert oder angepasst 
werden. Hierfür bedarf es der Schriftform.  
 
 
 
 
....................   ....................           .................... 
Datum    Datum     Datum 
 
…………………………   …………………………   ………………………… 
Doktorand/in   1. Betreuer/in    Dekan/in 
 
 
………………………… 
Ggf. 2. Betreuer/in 
  
  
………………………… 
Ggf. Sprecher/in  
Graduiertenkolleg/-schule 
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III. Ordnung der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät 
 
 
Aufgrund von §§ 31 Abs. 3 S. 5 und 72 Abs. 2 Nr. 
1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 28.04.2014 (GVBl. I/14, Nr. 18), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
01.07.2015 (GVBl. I/15, Nr. 18) in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundordnung der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
28.01.2015 (Amtliche Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 
01/2015, S. 1), zuletzt geändert durch Änderungs-
satzung vom 27.01.2016 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 01/2016, S. 1) hat der Fakultätsrat der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die folgende 
Promotionsordnung erlassen

1
: 

 

Promotionsordnung für die Kul-
turwissenschaftliche Fakultät 

der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 

 
Vom 13.04.2016 

 
Inhalt 
 
I. Doktorgrad und Prüfungsorgane 
 
§ 1 Doktorgrad und Zweck der Promotion 
§ 2 Promotionsverfahren 
§ 3 Promotionsausschuss 
§ 4 Promotionskommission 
 
II. Außerordentliche Promotionsverfahren 
 
§ 5 Gemeinsame Promotionsverfahren mit 

Hochschulen im Inland und kooperative 
Promotion 

§ 6 Binationale Promotionsverfahren 
§ 7 Ehrenpromotion 
 
III. Zulassung, Annahme und Betreuung  
 
§ 8 Antrag auf Zulassung zum Promotionsver-

fahren 
§ 9 Annahme als Doktorand oder Doktorandin 

und Betreuung 
§ 10 Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung 
 
IV. Dissertation  
 
§ 11 Dissertation 
§ 12 Begutachtung 
§ 13 Ablehnung der Dissertation 
 
V. Prüfung und Abschluss 
 
§ 14 Disputation 

                                                 
1
 Der Präsident hat mit Verfügung vom 04.05.2016 seine 

Genehmigung erteilt. 

§ 15 Bewertung der Promotionsleistung 
§ 16 Wiederholung der Disputation 
§ 17 Besondere Mitteilung ablehnender Ent-

scheidungen 
§ 18 Veröffentlichung der Dissertation 
§ 19 Abschluss der Promotion 
 
VI. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 20 Nachteilsausgleich und Chancengleichheit 
§ 21 Aufbewahrungsfristen 
§ 22 Täuschung, Plagiat, Ungültigkeit und Ent-

ziehung des Doktorgrades 
§ 23 Aussetzen des Promotionsverfahrens 
§ 24 Qualitätssicherung 
§ 25  Einsichtsrecht 
§ 26 Inkrafttreten / Außerkrafttreten 
§ 27 Übergangsbestimmungen 
 
 

I. Doktorgrad und Prüfungsorgane 

§ 1 
Doktorgrad und Zweck der Promotion 

 
(1) Die Fakultät verleiht den akademischen Grad 
"Doktor der Philosophie" (abgekürzt „Dr. phil."). 
Frauen können wahlweise den akademischen 
Grad „Doktorin der Philosophie" (abgekürzt „Dr. 
phil.") erhalten.  
 
(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähi-
gung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit. Der 
Doktorgrad wird erlangt durch eine selbstständige 
wissenschaftliche Arbeit (Dissertation) sowie eine 
mündlichen Prüfung (Disputation) und wird nach 
der Publikation der Dissertation verliehen. Voraus-
setzung ist die Gesamtbewertung mit mindestens 
„rite“. 
 
(3) Die Fakultät kann die Würde einer Doktorin 
oder eines Doktors ehrenhalber (Dr. phil. h.c.) in 
Anerkennung hervorragender wissenschaftlicher 
Leistungen gemäß § 7 verleihen. 
 

§ 2 
Promotionsverfahren 

 
(1) Das Promotionsverfahren wird durch die Deka-
nin bzw. den Dekan, den Fakultätsrat und die Prü-
fungsorgane durchgeführt. 
 
(2) Prüfungsorgane sind der Promotionsausschuss 
und die Promotionskommission. 
 

§ 3 
Promotionsausschuss 

 
(1) Der Promotionsausschuss wird mit der Durch-
führung der Promotionsverfahren beauftragt. Er 
entscheidet insbesondere über das Vorliegen der 
Zulassungsvoraussetzungen, die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit von Zulassungsvoraussetzungen 
und über die Annahme oder Ablehnung der Disser-
tation aufgrund der Gutachten gemäß § 12 Abs. 7 
und ggf. § 12 Abs. 9 S. 1 oder § 13 Abs. 2 S. 1. 



 

16 

(2) Der Fakultätsrat setzt für die Dauer von jeweils 
zwei Jahren den Promotionsausschuss ein. Dem 
Promotionsausschuss gehören drei Professorinnen 
oder Professoren/ Juniorprofessorinnen oder Juni-
orprofessoren und eine promovierte akademische 
Mitarbeiterin oder ein promovierter akademischer 
Mitarbeiter an. Für jedes Mitglied ist  eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter zu bestellen. Den Vorsitz des 
Promotionsausschusses führt die Dekanin bzw. der 
Dekan, als Vertretung ist eine (Junior-)Professorin 
oder ein (Junior-)Professor zu wählen. 
 
(3) Der Promotionsausschuss kann Eilentschei-
dungen sowie Teile seiner Kompetenzen dem bzw. 
der Vorsitzenden widerruflich übertragen.  
 
(4) Der Promotionsausschuss ist dem Fakultätsrat 
rechenschaftspflichtig. Er unterrichtet den Fakul-
tätsrat von seinen Entscheidungen und den Ent-
scheidungen der Promotionskommissionen. Der 
Fakultätsrat kann beim Verdacht von Verfahrens-
mängeln bei der Durchführung einer Promotion 
oder in Streitfällen zwischen dem Promotionsaus-
schuss oder einer Promotionskommission auf der 
einen und einer Doktorandin oder einem Doktoran-
den auf der anderen Seite eingreifen. Der Fakul-
tätsrat muss auf Antrag der Doktorandin oder des 
Doktoranden oder der Betreuerin oder des Betreu-
ers die ggf. erforderlichen Entscheidungen treffen.  
 
(5) Der Promotionsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mitglieder mindestens eine Woche vorher 
schriftlich eingeladen wurden und die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend ist. Die Mitglieder sind ver-
pflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen 
teilzunehmen. Der Promotionsausschuss be-
schließt mit der Mehrzahl der abgegebenen Stim-
men in Sitzungen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 
 

§ 4 
Promotionskommission 

 
(1) Der Promotionsausschuss beruft mit der Zulas-
sung zur Doktorprüfung die Promotionskommission 
für das anstehende Promotionsverfahren. Den 
Vorsitz führt eine Professorin oder ein Professor, 
die bzw. den die Kommission aus ihrer Runde ge-
wählt hat, und die oder der nicht zugleich Betreue-
rin oder Betreuer der Dissertation ist. 
 
(2) Die Aufgaben der Promotionskommission sind:  
 

a) die Bewertung der Dissertation unter Zugrun-
delegung der vorliegenden Gutachten und 
Berücksichtigung von Stellungnahmen ge-
mäß § 12 Abs. 10 S. 2, wobei sich die Kom-
mission innerhalb des Bewertungsrahmens 
der Gutachten halten muss, 

b) das Ansetzen und die Durchführung der Dis-
putation, 

c) die Bewertung der Disputation als Abschluss 
der Doktorprüfung, 

d) die Festlegung der Gesamtnote. 
 

(3) Die Promotionskommission besteht aus:  
 

- vier Professorinnen bzw. Professo-
ren/Juniorprofessorinnen bzw. Juniorprofes-
soren oder aus drei Professorinnen bzw. Pro-
fessoren/ Juniorprofessorinnen bzw. Junior-
professoren und einer habilitierten Wissen-
schaftlerin bzw. einem habilitierten Wissen-
schaftler, 

- einer promovierten akademischen Mitarbeite-
rin bzw. einem promovierten akademischen 
Mitarbeiter. 

- Gutachterinnen und Gutachter, die der Euro-
pa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) an-
gehören, sind in jedem Fall in die Promoti-
onskommission zu bestellen. Auswärtige 
Gutachterinnen und Gutachter können vom 
Promotionsausschuss in die Kommission be-
stellt werden. Bei der Promotion von Fach-
hochschulabsolventinnen und -absolventen 
soll die betreuende Professorin bzw. der be-
treuende Professor der entsprechenden 
Fachhochschule als Gutachterin bzw. Gut-
achter Mitglied der Promotionskommission 
sein. 
 

(4) Die Promotionskommission tagt nichtöffentlich. 
 
(5) Bei interdisziplinären Dissertationsvorhaben 
sind fachlich betroffene weitere Fakultäten bei der 
Besetzung der Promotionskommission angemes-
sen zu berücksichtigen. 

II. Außerordentliche Promotionsverfahren 

§ 5 
Gemeinsame Promotionsverfahren mit Hoch-

schulen im Inland und  
kooperative Promotion 

 
(1) Die Durchführung von gemeinsamen Promoti-
onsverfahren mit anderen promotionsberechtigten 
Hochschulen oder mit Fachhochschulen aus dem 
Inland erfolgt auf der Grundlage von bilateralen 
Vereinbarungen zwischen der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) und den betreffenden 
Hochschulen oder Fachhochschulen. 
 
(2) Vereinbarungen mit Fachhochschulen sollen 
vorsehen, dass die Dissertation von je einem 
Hochschullehrer oder einer Hochschullehrerin der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und 
der Fachhochschule betreut wird (kooperative 
Promotion). 
 

§ 6 
Binationale Promotionsverfahren 

 
(1) Die Durchführung eines binationalen Promoti-
onsverfahrens erfolgt auf der Grundlage eines 
Vertrags zwischen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) und der betreffenden Hochschule 
aus dem Ausland (Cotutelle-Verfahren). 
 
(2) Cotutelle-Verträge können von den Promo-
tionsordnungen der Fakultät abweichende Rege-
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lungen vorsehen, wenn eine Passung mit der Pro-
motionsordnung der Partnerhochschule in anderer 
Weise nicht zu erreichen ist. Wesentliche Abwei-
chungen müssen dem Promotionsausschuss im 
Zuge der Vertragsvorbereitung angezeigt und be-
gründet werden. Der Promotionsausschuss gibt 
eine befürwortende oder ablehnende Stellungnah-
me dazu ab. 
 
(3) Alle Cotutelle-Verträge werden über das Viadri-
na Center for Graduate Studies verhandelt und 
müssen vor Unterschrift vom Promotionsaus-
schuss genehmigt werden. 

 
§ 7 

Ehrenpromotion 
 

(1) Die Verleihung der Ehrendoktorwürde (gemäß 
§ 1 Abs. 3) setzt einen schriftlichen Antrag von 
mindestens drei Hochschullehrerinnen bzw. Hoch-
schullehrern der Fakultät voraus. Er ist bei der 
Dekanin bzw. dem Dekan zu stellen. Die Dekanin 
bzw. der Dekan leitet den Antrag allen Mitgliedern 
des Promotionsausschusses einzeln zur Stellung-
nahme zu. Wenn mindestens drei Viertel der Mit-
glieder des Promotionsausschusses die vorge-
schlagene Ehrenpromotion befürworten, legt die 
bzw. der Vorsitzende dieses Ausschusses den 
Antrag dem Fakultätsrat zur Entscheidung vor. 
Unter Würdigung der vorgelegten Stellungnahmen 
entscheidet der Fakultätsrat mit drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen über den Antrag auf Ver-
leihung der Ehrendoktorwürde. 
 
(2) Das Recht zur Führung der Ehrendoktorwürde 
wird durch die Aushändigung der Urkunde durch 
die Dekanin bzw. den Dekan der Fakultät verlie-
hen.  
 
Die Urkunde enthält: 
 

 den Namen der Universität und der Fakultät, 

 den verliehenen Doktorgrad, 

 die Würdigung der wissenschaftlichen Leistun-
gen der geehrten Persönlichkeit, 

 den Namen und Herkunftsort des Promovier-
ten, 

 den Namen und die Unterschrift der Dekanin 
bzw. des Dekans, 

 den Namen und die Unterschrift der Präsiden-
tin bzw. des Präsidenten der Universität, 

 das Siegel der Universität. 

III. Zulassung, Annahme und Betreuung 

§ 8 
Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfah-

ren 
 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Promoti-
onsverfahren ist ein mit mindestens "gut" (2,5) 
bestandener Hochschulabschluss in einem dem 
Fächerkanon der Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
entstammenden Fach. Über Ausnahmen hinsicht-

lich der Note und des Fachs entscheidet der Pro-
motionsausschuss. 
 
Als Hochschulabschluss im Sinne von Satz 1 gilt: 
 
a) ein Abschlussgrad als Master, Diplom, Magis-

ter, Erste Wissenschaftliche oder Künstle-
risch-Wissenschaftliche Staatsprüfung für das 
Amt des Studienrats oder ein äquivalentes 
Examen, der an einer Universität oder gleich-
gestellten Hochschule oder an einer Fach-
hochschule im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes erworben worden ist, 

b) ein außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land erworbener gleichwertiger Hochschulab-
schluss. Über die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit im Sinne von Abs. 1 a) entscheidet 
der Promotionsausschuss. 

 
(2) Inhaberinnen und Inhaber eines Bachelorgra-
des können im Wege eines Eignungsfeststellungs-
verfahrens unmittelbar zur Promotion zugelassen 
werden. In diesem Rahmen verpflichtet der Promo-
tionsausschuss die Kandidatin bzw. den Kandida-
ten, innerhalb einer festzulegenden Frist bestimmte 
Leistungsnachweise zu erbringen und bereits 
nachgewiesene Kenntnisse damit zu ergänzen. 
Umfang und Inhalt der zu erbringenden Nachweise 
werden unter Berücksichtigung der Passung der 
bisherigen Qualifikation zum Promotionsvorhaben 
durch den Promotionsausschuss bestimmt. 
 
(3) Anträge auf Zulassung zum Promotionsverfah-
ren sind schriftlich an die Dekanin bzw. den Dekan 
zu richten; diese bzw. dieser leitet den Antrag an 
den Promotionsausschuss weiter. 
 
Dem Antragsschreiben sind beizufügen: 
 

a) der Nachweis des bestandenen Hochschul-
abschlusses gemäß Abs. 1, Buchstaben a 
und b bzw. Abs. 2 in beglaubigter Kopie. 
Liegt dieser Nachweis nicht in deutscher 
oder englischer Sprache vor, ist zudem eine 
amtliche Übersetzung beizufügen. 

b) eine von der bzw. dem Promovierenden 
sowie dem Betreuer bzw. der Betreuerin 
unterschriebene Promotionsvereinbarung 
gemäß § 9 Abs. 2 und 3, 

c) ein Exposé, aus dem der Forschungsstand 
sowie das eigene Vorhaben ersichtlich wer-
den, 

d) die Wahl der Sprache, in der die Dissertati-
on abgefasst (§ 11 Abs. 3) und ggf. die Dis-
putation abgehalten werden soll (§ 14 
Abs. 4 S. 3 bis 5), 

e) ein Lebenslauf in deutscher oder englischer 
Sprache, 

f) eine schriftliche Erklärung darüber, ob be-
reits ein Antrag auf Zulassung zum Promo-
tionsverfahren bei einer anderen Hochschu-
le gestellt worden ist und ggf. mit welchem 
Ergebnis dieses Verfahren abgeschlossen 
wurde, 

g) bei Frauen eine Erklärung über den ge-
wünschten Grad (§ 1 Abs. 1 S. 2). 
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(4) Von der Zulassung zur Promotion ist ausge-
schlossen, wer 
 

 die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt, 

 bereits im gewählten Fach promoviert worden 
ist und diesen Titel in Deutschland führen darf, 

 oder bereits eine Doktorprüfung im gewählten 
Fach endgültig nicht bestanden hat. 

 
(5) Die Zulassung kann versagt werden wenn Um-
stände vorliegen, aufgrund derer nach § 22 Abs. 3 
ein erworbener Doktorgrad entzogen werden könn-
te.  
 
(6) Erfüllt die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
die Voraussetzungen, so wird sie bzw. er vom 
Promotionsausschuss zum Promotionsverfahren 
zugelassen. Die Zulassung erfolgt während der 
Vorlesungszeit in der Regel innerhalb eines Mo-
nats und ist der Antragstellerin bzw. dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen. Ablehnungen und 
andere Entscheidungen zuungunsten der Antrag-
stellerin bzw. des Antragstellers sind schriftlich 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

§ 9 
Annahme als Doktorand oder Doktorandin und 

Betreuung 
 

(1) Zur Betreuung berechtigt sind alle Professorin-
nen und Professoren, Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren, außerplanmäßige Professorin-
nen und Professoren, Privatdozentinnen und Pri-
vatdozenten sowie emeritierte oder im Ruhestand 
befindliche Professorinnen oder Professoren der 
Fakultät. Außerdem berechtigt sind promovierte 
Leiterinnen bzw. Leiter von Nachwuchsforscher-
gruppen der Fakultät, und zwar für im Rahmen der 
jeweiligen Gruppe entstehende Arbeiten. 
 
(2) Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand 
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) erfolgt mit dem Abschluss einer Promotions-
vereinbarung nach Absatz 3 oder mit der Zulas-
sung zu einem Graduiertenkolleg, in dessen Rah-
men ebenfalls eine Promotionsvereinbarung abzu-
schließen ist. Die Immatrikulation ist möglich unter 
Vorlage der abgeschlossenen Promotionsvereinba-
rung und wird nach Maßgabe des § 31 Abs. 6 S. 1 
BbgHG vorgenommen. Die Zulassung erfolgt nach 
§ 8. 
 
(3) Promotionsvereinbarungen im Sinne von § 31 
Abs. 8 BbgHG regeln konkret die Rechte und 
Pflichten der Promovierenden, der jeweiligen wis-
senschaftlichen Betreuerinnen und Betreuer sowie 
der Fakultät. Sie enthalten mindestens Hinweise zu 
dem Beginn der Promotion und den regelmäßigen 
fachlichen Besprechungen sowie die Versicherung, 
dass die vorliegende Promotionsordnung sowie die 
„Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlichen 
Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder)“ vom 17.02.2002 zur Kenntnis 
genommen wurden. Die Vereinbarung gilt als ab-

geschlossen, sobald die bzw. der Promovierende, 
die Betreuerin bzw. der Betreuer und die Dekanin 
bzw. der Dekan sie unterschrieben haben. Das 
Rahmenformular einer Promotionsvereinbarung ist 
mit Informationen und Empfehlungen zu ihrer Er-
stellung Anlage dieser Promotionsordnung. 
 
(4) Die Parteien der Promotionsvereinbarung kön-
nen sich bei Konflikten an eine unabhängige Per-
son zur Konfliktschlichtung gemäß § 24 der 
Grundordnung der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 28.01.2015, geändert am 
27.01.2016 wenden. 
 
(5) Das Betreuungsverhältnis kann auch nach dem 
Ausscheiden der Betreuerin oder des Betreuers 
aus der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) auf deren oder dessen Antrag fortgesetzt wer-
den. Der Antrag ist an den Promotionsausschuss 
zu richten. 
 
(6) Die Promotionsvereinbarung kann in beidersei-
tigem Einvernehmen aufgehoben werden. Bei Ver-
stößen gegen Vereinbarungen oder gegen die gute 
wissenschaftliche Praxis kann die Promotionsver-
einbarung durch schriftliche, zu begründende Er-
klärung der Betreuerinnen bzw. Betreuer oder der 
Promovierenden beendet werden. Der Promoti-
onsausschuss ist zu informieren. 
 

§ 10 
Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung 

 
(1) Das Antragsschreiben auf Zulassung zur Dok-
torprüfung ist an die Vorsitzende bzw. den Vorsit-
zenden des Promotionsausschusses zu richten. 
 
Dem Antragsschreiben sind beizufügen: 
 

a) die Dissertation in drei Exemplaren (ge-
mäß § 11 Abs. 4), 

b) die Dissertation in elektronischer Fassung 
in einem gängigen, maschinenlesbaren 
Dateiformat, und ggf. erhobene Primärda-
ten, 

c) die ehrenwörtliche Versicherung mit Ver-
weis auf die „Richtlinie zur Sicherung guter 
wissenschaftlichen Praxis und zur Vermei-
dung wissenschaftlichen Fehlverhaltens“, 
dass die Bewerberin bzw. der Bewerber 
die Abhandlung selbst verfasst, sich keiner 
unzulässigen fremden Hilfe vor oder wäh-
rend der Abfassung der Dissertation be-
dient, keine anderen als die im Schriften-
verzeichnis der Abhandlung angeführten 
Schriften benutzt und alle wörtlich oder 
sinngemäß den Schriften anderer Autoren 
entnommenen Stellen kenntlich gemacht 
hat, 

d) die ehrenwörtliche Erklärung darüber, dass 
im Promotionsfach bislang keine Doktor-
prüfungen endgültig nicht bestanden wur-
den, 

e) die ehrenwörtliche Versicherung, dass die 
Dissertation an keiner anderen Universität, 
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Hochschule oder Fakultät mit dem Ziel der 
Promotion eingereicht wurde. 

 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
 
a) die erforderlichen Unterlagen unvollständig oder 

unrichtig sind, 
b) die Zulassungsvoraussetzungen für die Promo-

tion und die Doktorprüfung nicht erfüllt sind. 
 
(3) Über den Antrag auf Zulassung zur Doktorprü-
fung entscheidet der Promotionsausschuss. Ab-
lehnungen und andere Entscheidungen zuunguns-
ten der Antragstellerin bzw. des Antragstellers sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
 
(4) Solange bei der Promotionskommission kein 
Gutachten zur eingereichten Dissertation vorliegt, 
hat die bzw. der Promovierende das Recht zum 
Rücktritt. Die bisherigen Verfahrensschritte gelten 
nach einem Rücktritt nicht als Promotionsverfah-
ren. 

IV. Dissertation  

§ 11 
Dissertation 

 
(1) Die Promovendin bzw. der Promovend muss 
eine Dissertation vorlegen, welche die besondere 
Befähigung zu vertieftem wissenschaftlichen Arbei-
ten nachweist und einen selbständigen Beitrag zur 
Forschung darstellt. 
 
(2) Die Dissertation soll vor ihrer Einreichung im 
Rahmen des Promotionsverfahrens als Ganzes 
nicht veröffentlicht sein. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Promotionsausschuss. 
 
(3) Falls die Dissertation in einer anderen Sprache 
als der deutschen oder englischen abgefasst wer-
den soll, muss dies beim Antrag auf Zulassung zur 
Promotion angezeigt werden. Andere Sprachen 
sind zuzulassen, wenn sie in der internationalen 
Literatur des Faches üblich und die Betreuung und 
Begutachtung an der Fakultät gewährleistet sind. 
 
(4) Die Dissertation ist in gebundener Form, einsei-
tig bedruckt und mit Seitenzahlen versehen vorzu-
legen.  
 

§ 12 
Begutachtung 

 
(1) Der Promotionsausschuss bestellt nach Einrei-
chung der Dissertation zwei Gutachterinnen oder 
Gutachter, die grundsätzlich beide der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät angehören (Ausnahmen 
hiervon regeln §§ 5 und 6, 9 Abs. 5 sowie § 12  
Abs. 2). Das Erstgutachten wird von der Betreuerin 
bzw. dem Betreuer erstellt. Den zweiten Gutachter 
oder die zweite Gutachterin bestellt der Promoti-

onsausschuss im Benehmen mit dem oder der 
Promovierenden. 
 
(2) Berühren wesentliche methodische oder sachli-
che Aspekte der Dissertation ein Fach oder ein 
Fachgebiet, das nicht an der Fakultät vertreten ist, 
kann der zweite Gutachter oder die zweite Gutach-
terin aus diesem Fach oder Fachgebiet von einer 
anderen Hochschule benannt werden. Stets muss 
aber mindestens eine Gutachterin oder ein Gutach-
ter der Kulturwissenschaftlichen Fakultät angehö-
ren. Eine auswärtige Gutachterin oder ein auswär-
tiger Gutachter muss hinsichtlich Funktion bzw. 
Status den in § 9 Abs. Satz 1 genannten Personen 
gleichstehen. 
 
(3) Jede Dissertation wird zunächst vom Promoti-
onsausschuss einer elektronischen Plagiatsprü-
fung unterzogen. Die Dissertation wird zusammen 
mit dem Protokoll der Plagiatsprüfung an die Gut-
achterinnen bzw. Gutachter weitergeleitet. 
 
(4) Beide Gutachterinnen bzw. Gutachter kontrol-
lieren ergänzend zu Absatz 3, ob ein Plagiat oder 
andere Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
insbesondere im Sinne von § 2 der Richtlinie zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur 
Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
vorliegen. 
 
(5) Jede Gutachterin und jeder Gutachter leitet 
dem Promotionsausschuss innerhalb von drei Mo-
naten nach der Bestellung ein schriftliches, be-
gründetes Gutachten zu. Aus besonderem Grund 
kann der Promotionsausschuss diese Frist ange-
messen verlängern. 
 
(6) Bei unbegründeter Fristüberschreitung einer 
Gutachterin oder eines Gutachters von mehr als 
einem Monat bestellt der Promotionsausschuss auf 
Antrag der bzw. des Promovierenden ein neues – 
ggf. auch auswärtiges – Gutachten. Bei Ersetzung 
der Erstgutachterin bzw. des Erstgutachters kann 
die bzw. der Promovierende eine neue Erstgutach-
terin bzw. einen neuen Erstgutachter vorschlagen; 
die Bestellung des weiteren Gutachtens erfolgt im 
Benehmen mit der bzw. dem Promovierenden. 
 
(7) Die Gutachterinnen und Gutachter prüfen und 
begründen eingehend und unabhängig voneinan-
der, ob die vorgelegte Dissertation als Promotions-
leistung angenommen werden kann oder abge-
lehnt werden muss. Sie beurteilen schriftlich die 
wissenschaftliche Leistung der Arbeit und verge-
ben jeweils eine Einzelnote nach § 15 Abs. 1. Die 
Gutachten können Auflagen für die Publikations-
fassung der Dissertation enthalten. Die Auflagen 
dürfen keine Änderung des Themas der Dissertati-
on zur Folge haben und es muss möglich sein, sie 
innerhalb eines Jahres zu bewältigen. 
 
(8) Die Gutachten werden an den Promotionsaus-
schuss geschickt, der sie an die Promovierende 
bzw. den Promovierenden sowie an die Promoti-
onskommission weitergeleitet.  
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(9) Weichen die in den Gutachten vergebenen 
Noten um mehr als eine Stufe voneinander ab, so 
kann die oder der Promovierende oder die Promo-
tionskommission beim Promotionsausschuss in-
nerhalb von zwei Wochen ein drittes Gutachten 
beantragen. Die Auswahl einer dritten Gutachterin 
bzw. eines dritten Gutachters gemäß Satz 1 sowie 
gemäß § 13 Abs. 2 erfolgt im Benehmen mit der 
Promotionskommission und der bzw. dem Promo-
vierenden. 
 
(10) Nach Eingang aller Gutachten sind diese mit 
der Dissertation für eine Dauer von zwei Wochen 
in der Vorlesungszeit auszulegen. In dieser Frist 
können die promotionsberechtigten Mitglieder der 
Fakultät, die Gutachterinnen und Gutachter sowie 
die Mitglieder des Promotionsausschusses Einsicht 
nehmen und eine Stellungnahme abgeben, die den 
Promotionsunterlagen beizufügen ist. 
 
(11) Nach Ende der Auslage werden die gesamten 
Promotionsunterlagen dem Promotionsausschuss 
zur Entscheidung gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 zugelei-
tet. 
 

§ 13 
Ablehnung der Dissertation 

 
(1) Sprechen das erste und das zweite Gutachten 
für eine Ablehnung der Dissertation (insufficienter), 
so stellt der Promotionsausschuss die endgültige 
Ablehnung fest.  
 
(2) Spricht ein Gutachten für die Annahme, das 
andere für die Ablehnung einer Arbeit (insufficien-
ter), so bestimmt der Promotionsausschuss gemäß 
§ 12 Abs. 9 S. 2 eine weitere Gutachterin oder 
einen weiteren Gutachter. Spricht auch das dritte, 
binnen drei Monaten zu erstellende Gutachten 
gegen eine Annahme der Arbeit, so stellt der Aus-
schuss die endgültige Ablehnung fest. 
 
(3) Im Falle einer endgültigen Ablehnung kann die 
oder der Promovierende innerhalb einer Frist, die 
zwei Jahre nicht überschreiten darf, eine neue 
Dissertation zu einem anderen Thema einreichen. 
Bei Fristversäumnis gilt diese Dissertation als ab-
gelehnt. 
 
(4) Wenn auch die neue Dissertation übereinstim-
mend abgelehnt wurde, so sind weitere Promoti-
onsversuche in diesem Fach ausgeschlossen. Bei 
nicht-einstimmigem Urteil entscheidet die Promoti-
onskommission. 

V. Prüfung und Abschluss 

§ 14 
Disputation 

 
(1) In der Disputation wird die Fähigkeit der Pro-
movierenden zur mündlichen Darstellung und Erör-
terung wissenschaftlicher Probleme des Promo-
tionsfachgebietes und angrenzender Gebiete so-
wie zur Verteidigung der Dissertation geprüft. 

(2) Sobald die Dissertation angenommen ist, be-
stimmt die Promotionskommission im Einverneh-
men mit der oder dem Promovierenden den Termin 
der Disputation und teilt diesen dem Promotions-
ausschuss mit. Die Disputation findet während der 
Vorlesungszeit und nicht später als sechs Wochen 
nach Ablauf der Auslagefrist an der Fakultät statt. 
Begründete Ausnahmefälle können vom Promoti-
onsausschuss bewilligt werden. 
 
(3) Der Promotionsausschuss teilt der oder dem 
Promovierenden unverzüglich die Zusammenset-
zung der Promotionskommission sowie den Dispu-
tationstermin mit und übersendet zugleich die Gut-
achten und eventuelle weitere Stellungnahmen. 
Die Promovierenden müssen dem Promotionsaus-
schuss spätestens eine Woche vor dem Disputati-
onstermin Thesen zur Dissertation oder eine Zu-
sammenfassung der Dissertation vorlegen, die der 
Ausschuss an die Mitglieder der Promotionskom-
mission weiterleitet. 
 
(4) Die Disputation erstreckt sich auf die Dissertati-
on, die Gutachten und die eingereichten Thesen 
bzw. die Zusammenfassung und beginnt mit einem 
maximal 15-minütigen Vortrag der bzw. des Pro-
movierenden. Die Disputation soll insgesamt ca. 60 
Minuten dauern. Sie wird in der Regel in der Spra-
che durchgeführt, in der die Dissertation geschrie-
ben wurde. Auf Antrag der Kommission oder der 
bzw. des Promovierenden kann der Promotions-
ausschuss auch eine andere Sprache festlegen. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass die Verstän-
digung mit der Promotionskommission gesichert 
ist. 
 
(5) Nach den Mitgliedern der Promotionskommissi-
on sind die Mitglieder des Promotionsausschusses 
sowie die anderen promovierten Mitglieder der 
Fakultät berechtigt, Fragen an die Doktorandin 
oder den Doktoranden zu stellen. 
 
(6) Die Disputation ist hochschulöffentlich. Die oder 
der Vorsitzende der Promotionskommission kann 
die Hochschulöffentlichkeit ausschließen oder be-
schränken, wenn dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung erforderlich ist. 
 
(7) Die Mitglieder des Fakultätsrates und des Pro-
motionsausschusses können bei allen Disputatio-
nen anwesend sein. 
 
(8) Über die Disputation führt die oder der Vorsit-
zende oder ein von ihr oder ihm zu bestimmendes 
Mitglied der Promotionskommission Protokoll. Das 
Protokoll ist durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden der Promotionskommission zu unterzeich-
nen und zu den Prüfungsakten zu nehmen. 
 
(9) Bleiben Promovierende der Disputation ohne 
hinreichenden Grund fern, so gilt die Disputation 
als nicht bestanden. Die Gründe müssen dem 
Promotionsausschuss unverzüglich schriftlich an-
gezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Er-
krankung der bzw. des Promovierenden ist dem 
Promotionsausschuss ein ärztliches Attest vorzu-
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legen. Der Promotionsausschuss entscheidet mit 
einfacher Stimmenmehrheit, ob die geltend ge-
machten Gründe hinreichend sind. 
 
(10) Die Promotionskommission kann Auflagen für 
die Publikationsfassung der Dissertation vorsehen. 
§ 12 Abs. 7 S. 3 und 4 gilt entsprechend. 
 

§ 15 
Bewertung 

 
(1) Die Bewertungen für die Dissertation, die Dis-
putation sowie für die Promotionsleistung insge-
samt lauten: 
 

Bewertung Einzelnote Notenspektrum 

summa cum 
laude =                              
eine besonders 
herausragende 
Leistung 

0 0 – 0,49 

magna cum 
laude =                              
eine  sehr  gute 
Leistung 

1 0,5 – 1,50 

cum laude
 =                                             
eine gute Leis-
tung 

2 1,51 – 2,50 

rite =                                                      
eine angemes-
sene  Leistung 

3 2,51 – 3,50 

insufficienter
 =                                          
eine nicht aus-
reichende Leis-
tung 

4,5 über 3,50 

 
(2) Die Bewertung der Dissertation ergibt sich aus 
dem Durchschnitt der in den zwei bzw. drei (ge-
mäß § 12 Abs. 9 bzw. § 13 Abs. 2) Gutachten ver-
gebenen Einzelnoten gemäß Absatz 1. 
 
(3) Über die Einzelnote der Disputation entscheidet 
die Promotionskommission im Anschluss an die 
Disputation in nichtöffentlicher Sitzung mit der 
Mehrheit ihrer Mitglieder (Stimmenthaltungen sind 
nicht zulässig). Sie stellt auch die Promotionsge-
samtnote fest. 
 
(4) Die Bewertung der Promotionsleistung ergibt 
sich zu zwei Dritteln aus den Einzelnoten der zwei 
bzw. drei (gemäß § 12 Abs. 9 bzw. § 13 Abs. 2) 
Gutachten sowie zu einem Drittel aus der für die 
Disputation vergebenen Einzelnote:  
Formel bei Vorliegen von zwei Gutachten:  
(Note 1. GA + Note 2. GA + Note Disputation) / 3. 
Formel bei Vorliegen von drei Gutachten:  
((Note 1.GA x 0,66) + (Note 2. GA x 0,66) + (Note 
3. GA x 0,66) + Note Disputation) / 3. 
 
(5) Die Bewertung der Dissertation und/oder Dispu-
tation mit „summa cum laude“ für eine besonders 
herausragende Leistung ist gesondert zu begrün-
den. 

 
(6) Wird die Leistung der Promovendin oder des 
Promovenden in der Disputation mit „insufficienter“ 
bewertet, so ist die Prüfung nicht bestanden. 
(7) Das Ergebnis der Disputation und die Promoti-
onsgesamtnote werden der Promovendin oder 
dem Promovenden durch den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende in Gegenwart der Promotions-
kommission mitgeteilt. 
 

§ 16 
Wiederholung der Disputation 

 
(1) Ist die Disputation nicht bestanden, so kann sie 
frühestens nach drei, spätestens nach sechs Mo-
naten einmal wiederholt werden.  
 
(2) Ist die Disputation auch in der Wiederholung 
nicht bestanden, sind weitere Promotionsversuche 
in diesem Promotionsfach ausgeschlossen. 
 

§ 17 
Besondere Mitteilung ablehnender Entschei-

dungen 
 

Die Ablehnung der Dissertation und die Entschei-
dung über das Nichtbestehen der Disputation sind 
der bzw. dem Promovierenden von der Dekanin 
bzw. vom Dekan in einem schriftlichen Bescheid 
mit Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

 
§ 18 

Veröffentlichung der Dissertation 
 

(1) Nach Bestehen der Disputation ist vor der Ver-
öffentlichung der Dissertation die Druckerlaubnis 
einzuholen. Diese wird von der bzw. dem Vorsit-
zenden des Promotionsausschusses nach Rück-
sprache mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer 
erteilt. Voraussetzung dafür ist, dass die Publikati-
onsfassung inhaltlich der begutachteten Fassung 
entspricht, und dass gegebenenfalls erteilte Aufla-
gen gemäß § 12 Abs. 7 S. 3 und § 14 Abs. 10 S. 1 
erfüllt sind. 
 
(2) Dissertationen sind innerhalb von zwei Jahren 
nach der Disputation zu veröffentlichen. Die hier in 
Abs. 4 genannte Anzahl von Exemplaren ist unent-
geltlich an die Universitätsbibliothek abzuliefern. 
Über Verlängerungen der Frist entscheidet der 
Promotionsausschuss auf Antrag in begründeten 
Ausnahmefällen. 
 
(3) Die Veröffentlichung soll im Impressum als 
Dissertation an der Kulturwissenschaftlichen Fakul-
tät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) gekennzeichnet sein, das Datum der Disputa-
tion und den Namen der Betreuerin bzw. des Be-
treuers enthalten. 
 
(4) Als Publikationsformen für die Veröffentlichung 
sind zugelassen: 
 
a) Veröffentlichung als Monographie durch ein-

gewerbliche Verlegerin bzw. einen gewerbli-
chen Verleger oder in einer Zeitschrift: 
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Es sind fünf Exemplare bei der Universitätsbib-
liothek der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) abzuliefern. Den in dieser Form ab-
gelieferten Exemplaren werden immer Kopien 
des Titelblattes der ursprünglich eingereichten 
Dissertation beigefügt. Erscheint die Monogra-
phie als eBook, so darf der Verlag kein „Digita-
les Rechtemanagement“ (DRM) verwenden: 
Nach dem Erwerb einer Lizenz muss ein unein-
geschränkter und langfristiger Zugriff möglich 
sein; es dürfen keine Zugriffsbeschränkungen 
(z. B. Kopierschutz oder nur partielle Drucker-
laubnis) greifen. 

b) Veröffentlichung als ePublikation auf einem 
Server durch die Universitätsbibliothek der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder): 
Datenformat und Datenträger sind mit der Uni-
versitätsbibliothek abzustimmen. Mit den Daten 
(CD-ROM inkl. Einverständniserklärung) sind 
fünf Print-Exemplare abzugeben. Die von der 
UB der EUV vorgenommene ePublikation ga-
rantiert die Datensicherheit und die langfristige 
Verfügbarkeit. 

c) Veröffentlichung durch den Promovenden 
selbst in Druckform:  
Es sind zehn Exemplare bei der Universitätsbib-
liothek der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) abzuliefern. Den gedruckten Exemp-
laren ist eine digitale Fassung des Textes und 
eine von der Universitätsbibliothek bereitgestell-
te Einverständniserklärung für eine eventuelle 
digitale Veröffentlichung auf einem Server 
durch die Universitätsbibliothek beizufügen. Da-
tenformat und Datenträger sind mit der Univer-
sitätsbibliothek abzustimmen. Falls gedruckte 
Exemplare umfangreich angefordert werden, 
wird die Universitätsbibliothek die Autorin bzw. 
den Autor in Kenntnis setzen. Diese können 
dann der Universitätsbibliothek weitere Exemp-
lare aushändigen. Andernfalls wird die Disserta-
tion in elektronischer Fassung veröffentlicht. 
Schließt die Autorin bzw. der Autor einen Ver-
trag mit einem Verlag, so setzt er bzw. sie die 
Universitätsbibliothek hierüber umgehend in 
Kenntnis und liefert dort zwei Buchexemplare 
ab. 

 
(5) Hält die bzw. der Promovierende die Frist ge-
mäß Abs. 2 S. 1 nicht ein, verliert sie bzw. er die 
Rechte aus den bereits erbrachten Prüfungsleis-
tungen. 
 
(6) Wird der Doktorgrad schon vor der Publikation 
verliehen gemäß § 19 Abs. 3, ist die bzw. der Pro-
movierende verpflichtet, die vorgesehenen Pflicht-
exemplare innerhalb der hier in Abs. 2 S. 1 ge-
nannten Frist nachzureichen. 
 

§ 19 
Abschluss der Promotion 

 
(1) Die Promotionsurkunde wird innerhalb von vier 
Wochen nach Erfüllung der Veröffentlichungspflicht 
gemäß § 18 ausgehändigt. Die Promotionsurkunde 
berechtigt zur Führung des entsprechenden Dok-

torgrades. Mit ihrer Aushändigung ist das Promoti-
onsverfahren abgeschlossen. 
 
(2) Die Urkunde wird in deutscher und in englischer 
Sprache abgefasst. 
 
Sie enthält: 
 

 den Namen der Universität und der Fakultät, 

 den verliehenen Doktorgrad, 

 den Titel der Dissertation, 

 die Gesamtnote gemäß § 15 Abs. 4, 

 den Namen, Geburtsdatum und Geburtsort der 
bzw. des Promovierten, 

 das Datum der Disputation, das als Datum der 
Promotion gilt, 

 den Namen und die Unterschrift der Dekanin 
bzw. des Dekans, 

 den Namen und die Unterschrift des Präsiden-
ten bzw. der Präsidentin der Universität, 

 das Siegel der Universität. 
 
(3) Die Verleihung des Doktorgrades kann auf An-
trag in begründeten Ausnahmefällen bereits erfol-
gen, wenn die Genehmigung zur Veröffentlichung 
gemäß § 18 Abs. 1 und eine verbindliche Verlags-
zusage vorliegen. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Promotionsausschuss. 

VI. Allgemeine Vorschriften  

§ 20 
Nachteilsausgleich und Chancengleichheit 

 
(1) In den Promotionsvereinbarungen und durch 
den Promotionsausschuss sind besondere Härte-
fälle (z. B. längere Krankheit) zu beachten. Sollten 
Härtefälle während der Promotion eintreten, ist die 
Promotionsvereinbarung entsprechend anzupas-
sen. 
 
(2) Promovierende, die die gesetzlichen Schutzfris-
ten des Mutterschutzgesetzes in Anspruch neh-
men, sich in Elternzeit befinden, Kinder außerhalb 
der gesetzlich geregelten Elternzeit oder nahe 
Angehörige betreuen oder pflegen, werden unter-
stützt, indem ihrem individuellen Bedarf Rechnung 
getragen wird. Dies soll in der Promotionsvereinba-
rung Berücksichtigung finden. Der Promotionsaus-
schuss entscheidet über eine konkrete Form des 
Nachteilsausgleiches, sobald die besondere Situa-
tion glaubhaft gemacht wurde. Der oder die Pro-
movierende ist verpflichtet, Änderungen in den 
Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. Die 
Promotionsvereinbarung ist entsprechend anzu-
passen. 
 
(3) Bei der Dissertation und Disputation soll den 
spezifischen Belangen von Promovierenden mit 
Behinderung im Sinne des § 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes und mit chronischen Er-
krankungen Rechnung getragen werden. Die oder 
der Promovierende hat durch ein ärztliches Attest 
zu belegen, dass er oder sie wegen länger andau-
ernder oder ständiger körperlicher Behinderung 
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oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, 
die mündlichen und schriftlichen Leistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen. Auf dieser Grundlage kann der Promotions-
ausschuss die Modalitäten der Erbringung der 
Prüfungsleistungen entsprechend anpassen. Der 
oder die Promovierende ist verpflichtet, Änderun-
gen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzutei-
len. Die Promotionsvereinbarung ist entsprechend 
anzupassen. 
 

§ 21 
Aufbewahrungsfristen 

 
(1) Prüfungsunterlagen dürfen nicht vernichtet 
werden, wenn in einem Prüfungsverfahren Wider-
spruch eingelegt oder Klage erhoben wurde und 
das Rechtsbehelfsverfahren noch nicht abge-
schlossen ist.  
 
(2) Die Aufbewahrungsfrist für Prüfungsunterlagen 
der Promotionsverfahren beträgt  50 Jahre für fol-
gende Unterlagen: 
 

- das Dissertationsexemplar der Akte, 
- die elektronische Fassung der Dissertation 

und ggf. erhobene Primärdaten, 
- die Gutachten, 
- das Protokoll der mündlichen Promotions-

prüfung (Disputation), 
- die Kopien der Promotionsurkunde, 
- bei Nichtbestehen der Prüfung die Kopie 

des dem Bewerber oder der Bewerberin 
erteilten Bescheids, 

- die Anträge auf Zulassung zur Promotion 
sowie zur Doktorprüfung mit den für die 
Zulassung erforderlichen Unterlagen, 

- sonstige Prüfungsunterlagen von besonde-
rer Bedeutung. 

 
(3) Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem der oder dem Promovierten die 
Promotionsurkunde ausgehändigt oder die Been-
digung des Promotionsverfahrens festgestellt wor-
den ist. 
 
(4) Die Aufbewahrungsfristen gelten gleicherma-
ßen für alle bereits von der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät dem Archiv übergebenen Promo-
tionsunterlagen. 
 

§ 22 
Täuschung, Plagiat, Ungültigkeit und Entzie-

hung des Doktorgrades 
 

(1) Bei Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
kann die unabhängige Vertrauensperson (Om-
budsfrau/Ombudsmann) der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) gemäß § 5 Abs. 1 der 
Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 17.07.2002 angerufen wer-
den. 
 

(2) Wenn sich vor Abschluss der Promotion ein 
schwerwiegendes Fehlverhalten der oder des 
Promovierenden herausstellt, wie z. B. Täuschung 
oder Plagiat, kann der Promotionsausschuss auf 
Antrag der Betreuerin oder des Betreuers oder aus 
eigenem Entschluss, jedoch immer nach Anhörung 
der oder des Promovierenden, die Promotionsleis-
tung für ungültig erklären.  
(3) Der Doktorgrad soll unbeschadet des § 48 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes entzogen werden, 
wenn 
 
a)  sich nachträglich herausstellt, dass er durch 

Täuschung über wesentliche Voraussetzungen 
des Promotionsverfahrens oder durch Täu-
schung bei den Promotionsleistungen erlangt 
wurde; 

b)  der oder die Promovierte wegen einer vorsätzli-
chen Straftat verurteilt worden ist, bei deren 
Vorbereitung oder Begehung er oder sie den 
Doktorgrad missbraucht hat. 

 
(4) Waren die Voraussetzungen für den Zugang 
zur Promotion nicht erfüllt, ohne dass der oder die 
Promovierte hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung der 
Urkunde bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Doktorprüfung behoben. 
 
(5) Über die Entziehung beschließt der Promoti-
onsausschuss nach Anhörung der oder des Pro-
movierten. Vor der Beschlussfassung ist der Präsi-
dent oder die Präsidentin zu hören. 
 

§ 23 
Aussetzen des Promotionsverfahrens 

 
Während eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens 
wegen einer Straftat, die im Fall der Verurteilung 
die Entziehung des Doktorgrades rechtfertigen 
würde, kann das Promotionsverfahren ausgesetzt 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Pro-
motionsausschuss. 
 

§ 24 
Qualitätssicherung 

 
Um eine hohe Qualität im Bereich Forschung und 
wissenschaftlicher Nachwuchs zu erreichen, evalu-
iert die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
der) fortwährend die mit dieser Promotionsordnung 
vorgesehenen qualitätssichernden Maßnahmen. 
Näheres regelt die Satzung zur Hochschulinternen 
Qualitätssicherung in Studium und Lehre in der 
jeweils aktuellen Fassung.  
 

§ 25 
Einsichtsrecht 

 
Innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Pro-
motionsverfahrens haben Promovierte und Perso-
nen, die die Doktorprüfung nicht bestanden haben, 
das Recht auf Einsichtnahme in alle Unterlagen 
zum eigenen Verfahren. 
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§ 26 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

 
Diese Allgemeine Promotionsordnung tritt am Tage 
nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) in Kraft. Die Promotionsordnung 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät vom 
11.01.2012 tritt am 30.09.2024 außer Kraft. 

 
§ 27 

Übergangsbestimmungen 
 

Promovierende, die vor Inkrafttreten dieser Ord-
nung zur Promotion an der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) zugelassen wurden, legen ihre 
Prüfungen auf der Basis der Promotionsordnung 
ab, die zum Zeitpunkt der Zulassung galt. Sie kön-
nen beim Promotionsausschuss beantragen, das 
Promotionsverfahren auf der Grundlage der hier 
vorliegenden Promotionsordnung fortzuführen und 
abzuschließen. 
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Promotionsvereinbarung                        
 
zwischen   

Doktorand/in:  ………………………………………………………………… 
Fakultät:   ………………………………………………………………… 

und  
1. Betreuer/in: ………………………………………………………………… 
ggf. 2. Betreuer/in:  ………………………………………………………………… 
ggf. Graduiertenkolleg/-schule: ………………………………………………………. 
vertreten von:    ………………………………………………………. 

und  
Dekan/in:  ………………………………………………………………… 
Fakultät:   ………………………………………………………………… 
 
 
 
 

1. Beginn und Thema der Dissertation bzw. nähere Bezeichnung des Vorhabens 
(1) Der oder die Promovierende erstellt ab dem __.__.____ eine Dissertation mit dem Arbeitstitel bzw. zu 
dem Vorhaben: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
(2) Der Promotionsvereinbarung kann ein Zeit- und Arbeitsplan als Anlage beigefügt werden. 
 
 
2. Regelmäßige fachliche Besprechungen 
Es ist vorgesehen, das zwischen dem oder der Promovierenden und dem Betreuer oder der Betreuerin alle 
… Monate eine fachliche Besprechung erfolgt. 
 
 
3. Aufgaben und Pflichten der oder des Promovierenden 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 

4. Aufgaben und Pflichten der Betreuerin oder des Betreuers 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
5. Aufgaben und Pflichten der Fakultät 
Die Aufgaben und Pflichten der Fakultät werden in der Promotionsordnung geregelt.  
 
 
6. Universitäre Regelungen und Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Der oder die Promovierende versichert, folgende Regelungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) zur Kenntnis genommen zu haben: 

- die jeweils geltende Promotionsordnung der Fakultät, 
- die Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens vom 17.07.2002 in der jeweils geltenden Fassung.  
(2) Der oder die Promovierende hat ebenfalls insbesondere die Möglichkeiten zur Schlichtung in Konfliktfäl-
len gemäß § 24 der Grundordnung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 28.01.2015, geän-
dert am 27.01.2016 zur Kenntnis genommen. 
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7. Schlussbestimmungen 
Die vorliegende Promotionsvereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen geändert oder angepasst 
werden. Hierfür bedarf es der Schriftform.  
 
 
 
 
....................   ....................           .................... 
Datum    Datum     Datum 
 
…………………………   …………………………   ………………………… 
Doktorand/in   1. Betreuer/in    Dekan/in 
 
 

………………………… 
Ggf. 2. Betreuer/in 
  
  
 ………………………… 
Ggf. Sprecher/in  
Graduiertenkolleg/-schule 
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Informationen und Empfehlungen zur Erstellung  
der Promotionsvereinbarung 

 
Um an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) zur Promotion angenommen zu werden, ist der Ab-
schluss einer Promotionsvereinbarung verpflichtend. Diese muss mindestens folgende Informationen enthal-
ten:  
 

 Vor- und Nachname der oder des Promovierenden, 

 Vor- und Nachname der Betreuerin oder des Betreuers, 

 Fakultät, an der die Promotion erfolgen soll, 

 Thema (Arbeitstitel) der Dissertation, 

 Datum des Beginns der Promotion, 

 Hinweise zu den regelmäßigen fachlichen Besprechungen zwischen dem oder der Promovierenden 
und dem Betreuer oder der Betreuerin, 

 eine Versicherung, dass die jeweils geltende Promotionsordnung der Fakultät und insbesondere die 
darin geregelten Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion zur Kenntnis genommen worden 
sind.  

 
Die Vorlage der Promotionsvereinbarung kann unter dem Link: http...... 
auf der Internetseite der Europa-Universität Viadrina heruntergeladen werden. 
 
Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) möchte den „Empfehlungen für das Erstellen von Betreu-
ungsvereinbarungen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG-Vordruck 1.90 – 10.14) folgen. Die 
Promotionsvereinbarung soll das Verhältnis zwischen Promovierenden und dem Betreuer bzw. der Betreue-
rin inhaltlich und zeitlich transparent gestalten. 
 
Zusätzlich zu den verpflichtenden Informationen und den durch die Promotionsordnung vorgegebenen Best-
immungen empfiehlt die DFG, folgende Informationen aufzunehmen:  
 

 alle Beteiligten (ggf. mehrere Betreuer und Betreuerinnen, Mentor und Mentorinnen und ggf. weitere 
Betreuer und Betreuerinnen), 

 einen inhaltlich strukturierten Zeit- und Arbeitsplan bzw. dessen Weiterentwicklung, 

 ggf. die Integration in eine Arbeitsgruppe, in einen Forschungsverbund oder in ein Graduiertenpro-
gramm (Graduiertenkolleg, Graduiertenschule o.ä.), 

 ggf. Vereinbarungen zur Bereitstellung eines Arbeitsplatzes. 
 
Hinsichtlich der Aufgaben und Pflichten der oder des Promovierenden sollten folgende Aspekte berücksich-
tigt werden:  
 

 Regelmäßige Berichtspflichten (Leistungsnachweise, Teilnahme am Qualifizierungsprogramm, wis-
senschaftliche Weiterbildungen etc.), regelmäßige Vorlage der inhaltlichen Teilergebnisse. 

 
Hinsichtlich der Aufgaben und Pflichten des Betreuers oder der Betreuerin sollten folgende Aspekte berück-
sichtigt werden:  
 

 Regelmäßige fachliche Beratung, Unterstützung der frühen wissenschaftlichen Selbstständigkeit, 
Karriereförderung/Mentoring, Qualitätssicherung (regelmäßige Fortschrittskontrollen etc.). Hier 
schließt die DFG den Hinweis an, dass die Verpflichtung zur Betreuung bis zum Abschluss der Pro-
motion unabhängig ist von der Dauer und Finanzierung der Promotion.  

 Berücksichtigung besonderer familiärer Situation zur Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftli-
cher Tätigkeit durch bestimmte Maßnahmen. 

 Berücksichtigung besonderer Härtefälle (z. B. längere Krankheit). 

 Berücksichtigung der spezifischen Belange von Promovierenden mit Behinderung und/oder chroni-
scher Erkrankung. 

 
Des Weiteren sollte Folgendes bei der Erstellung der Promotionsvereinbarung beachtet werden: Sofern der 
oder die Promovierende in einem Beschäftigungsverhältnis steht, bleibt der Arbeitsvertrag von der Promoti-
onsvereinbarung unberührt. Sieht das Beschäftigungsverhältnis Zeit für die eigene Qualifikation vor, ist dies 
bei der Erstellung der Promotionsvereinbarung zu beachten. Sofern der oder die Promovierende während 
der Promotion Lehrtätigkeiten übernimmt, die nicht unter die arbeitsvertraglich geregelte Lehrverpflichtung 
fallen, sollen diese i. d. R. nah am Promotionsthema sein.  
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B. Bekanntmachungen 
 
1. 

 
Richtlinie zur Vergabe  

von Brückenstipendien bei  
Familienaufgaben und  

Abschlussstipendien für Frauen 
 

Vom 11.05.2016 

 
 

Präambel 
 
Als familiengerechte Hochschule hat sich die Eu-
ropa-Universität Viadrina das Ziel gesetzt, die 
Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von 
Wissenschaft und Familie zu verbessern. Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler mit Kindern und/oder Pflegeaufga-
ben, die gleichzeitig die Anforderungen des Wis-
senschaftsbetriebes und der Familie erfüllen müs-
sen, sind hierbei vor besondere Herausforderun-
gen gestellt. Das Brückenstipendium ist daher ein 
Instrument der Familienförderung, mit dem Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler mit Familienaufgaben in kritischen 
Phasen ihrer Qualifikation unterstützt werden sol-
len. 
 
Zugleich ist die Europa-Universität Viadrina im 
Rahmen ihres Gleichstellungskonzepts bestrebt, 
Frauen in ihrer wissenschaftlichen Qualifizierung 
gezielt zu unterstützen. Nach § 33 Abs. 1 Bran-
denburgisches Hochschulgesetz sind Frauen bei 
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses besonders zu berücksichtigen. Das Abschluss-
stipendium ist daher ein Instrument der Gleichstel-
lung, mit dem einer strukturellen Unterrepräsenta-
tion von Frauen begegnet werden soll.  
 
Das Programm richtet sich besonders an qualifi-
zierte Kandidatinnen und Kandidaten, deren Quali-
fizierungsabschluss durch materielle Probleme 
gefährdet ist. 
 
Die Stipendien werden aus Mitteln des Landes 
Brandenburg finanziert. Diese werden der Europa-
Universität Viadrina aus Zuwendungen des Minis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur für 
die Jahre 2014 bis 2018 zur Verfügung gestellt 
sowie im Rahmen des Gleichstellungskonzepts 
und dessen Orientierung an den Forschungsorien-
tierten Gleichstellungsstandards der DFG und der 
familienfreundlichen Ausrichtung der Universität 
aus Haushaltsmitteln der Universität finanziert. 
 
 

§ 1 
Förderlinien und Antragsberechtigung 

 
(1) Die Stipendien werden in vier Förderlinien ver-
geben: 

 

 Förderlinie A: Brückenstipendium für Promo-
vierende mit Familienaufgaben (§ 2), 

 Förderlinie B: Brückenstipendium für Postdok-
torandinnen und Postdoktoranden sowie Habi-
litandinnen und Habilitanden mit Familienauf-
gaben (§ 3),  

 Förderlinie C: Abschlussstipendium für Dokto-
randinnen (§ 4), 

 Förderlinie D: Abschlussstipendium für Post-
doktorandinnen sowie Habilitandinnen (§ 5). 

 
(2) Die Förderlinien richten sich an qualifizierte 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler, die auf eine materielle Förderung 
angewiesen sind, um ihr Vorhaben durchführen zu 
können. Sie werden durch die Stipendien direkt 
gefördert. Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler im Sinne dieser Richtli-
nie sind Promovierende sowie Postdoktorandinnen 
und Postdoktoranden und Habilitandinnen und 
Habilitanden. 
 
(3) Voraussetzung für die Gewährung eines Ab-
schlussstipendiums für Frauen ist die bestehende 
strukturelle Unterrepräsentanz. Eine strukturelle 
Unterrepräsentanz liegt dann vor, wenn eine Unter-
repräsentanz eines Geschlechts in einer Gruppe 
des wissenschaftlichen Qualifikationsprozesses 
jeweils stärker ist als in der davorliegenden Qualifi-
kationsstufe. Weiterhin wird auf § 7 Abs. 1 der 
Frauenförderrichtlinie der Europa-Universität Vi-
adrina verwiesen. 
 
 

§ 2 
Förderlinie A: Brückenstipendium 

für Promovierende  mit Familienaufgaben 
 
(1) Das Stipendium dient der Überbrückung von 
Situationen, in denen der Wiedereinstieg, die Fort-
führung oder der Abschluss der Promotion nach 
einer familienbedingten Auszeit oder aufgrund der 
Wahrnehmung von Familienaufgaben erschwert 
oder gefährdet sind. 
 
(2) Voraussetzungen für die Gewährung eines 
Brückenstipendiums im Grundbetrag sind:  
 
a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

nachgewiesen durch die entsprechende Ur-
kunde, 

b) familiäre Verpflichtungen als Sorgerechtbe-
rechtigte/-r für ein Kind bis i.d.R. ein-
schließlich 8 Jahren bzw. als Pflegeperson für 
eine/n pflegebedürftige/n Angehörige/n nach § 
7 Abs. 3 und 4 PflegeZG. Kinder von Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern der Stipen-
dienbewerberinnen und –bewerber im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes, von Ehe-
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gatten bzw. Ehegattinnen sowie von Partne-
rinnen bzw. Partnern in ehe- bzw. lebenspart-
nerschaftsähnlicher Gemeinschaft bis ein-
schließlich 8 Jahren können berücksichtigt 
werden, wenn sie im Haushalt des Stipendi-
enbewerbers bzw. der Stipendienbewerberin 
leben (durch z.B. einen Nachweis des zustän-
digen Einwohnermeldeamtes zu belegen).  

c) herausragende Leistungen auf dem Arbeits-
gebiet, 

d) ein Exposé und ein Zeitplan der Bewerberin 
oder des Bewerbers für das Qualifizierungs-
vorhaben, 

e) die wissenschaftliche Betreuung des Qualifi-
zierungsvorhaben durch eine Hochschullehre-
rin oder einen Hochschullehrer der Europa-
Universität Viadrina, nachgewiesen durch eine 
Bescheinigung der Betreuerin oder des Be-
treuers, 

f) ein das Stipendium befürwortendes Gutachten 
i.d.R. der Betreuerin oder des Betreuers. 

 
(3) Gegebenenfalls können weitere Nachweise in 
der Ausschreibung festgelegt werden.  
 
(4) Besondere Härtefälle sind im Kontext der Ver-
einbarkeit von wissenschaftlicher Qualifizierung 
und Familie, z.B. Alleinerziehende, Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
ler in einer finanziellen Notlage, zu berücksichti-
gen. 
 

§ 3  
Förderlinie B: Brückenstipendium 

für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden 
sowie Habilitandinnen und Habilitanden 

mit Familienaufgaben 
 
(1) Das Stipendium dient der Überbrückung von 
Situationen, in denen der Wiedereinstieg, die Fort-
führung oder der Abschluss der Habilitation bzw. 
des Postdoc-Projekts (beispielsweise eine Publika-
tion) nach einer familienbedingten Auszeit oder 
aufgrund der Wahrnehmung von Familienaufgaben 
erschwert oder gefährdet sind. 
 
(2) Voraussetzungen für die Gewährung eines 
Brückenstipendiums im Grundbetrag sind:  
 
a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

nachgewiesen durch die entsprechende Ur-
kunde sowie eine Bescheinigung über die er-
folgte Verteidigung der Promotion, 

b) familiäre Verpflichtungen als Sorgerechtbe-
rechtigte/-r für ein Kind bis i.d.R. ein-
schließlich 8 Jahren bzw. als Pflegeperson für 
eine/n pflegebedürftige/n Angehörige/n nach § 
7 Abs. 3 und 4 PflegeZG. Kinder von Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern der Stipen-
dienbewerberinnen und -bewerber im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes, von Ehe-
gatten bzw. Ehegattinnen sowie von Partne-
rinnen bzw. Partnern in ehe- bzw. lebenspart-
nerschaftsähnlicher Gemeinschaft bis ein-
schließlich 8 Jahren können berücksichtigt 

werden, wenn sie im Haushalt des Stipendi-
enbewerbers bzw. der Stipendienbewerberin 
leben (durch z.B. einen Nachweis des zustän-
digen Einwohnermeldeamtes zu belegen).  

c) herausragende Leistungen auf dem Arbeits-
gebiet, 

d) ein Exposé und ein Zeitplan der Bewerberin 
oder des Bewerbers für das Qualifizierungs-
vorhaben, 

e) die wissenschaftliche Betreuung des Qualifi-
zierungsvorhabens durch eine Hochschulleh-
rerin oder einen Hochschullehrer der Europa-
Universität Viadrina, nachgewiesen durch eine 
Bescheinigung der Betreuerin oder des Be-
treuers, 

f) ein das Stipendium befürwortendes Gutachten 
i.d.R. der Betreuerin oder des Betreuers. 

 
(3) Gegebenenfalls können weitere Nachweise in 
der Ausschreibung festgelegt werden.  
 
(4) Besondere Härtefälle sind im Kontext der Ver-
einbarkeit von wissenschaftlicher Qualifizierung 
und Familie, z.B. Alleinerziehende, Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
ler in einer finanziellen Notlage, zu berücksichti-
gen. 
 

§ 4  
Förderlinie C: Abschlussstipendium für Dokto-

randinnen 
 
(1) Zur Unterstützung qualifizierter Doktorandinnen 
kann ein Abschlussstipendium gewährt werden, 
das einen zügigen Abschluss der Promotion (Ein-
reichung der Promotionsschrift) im Zeitraum der 
Stipendienvergabe ermöglichen soll. Das Stipendi-
um ist für Doktorandinnen gedacht, die sich in der 
Endphase der Promotion befinden und deren Ab-
schluss ohne eine entsprechende Förderung ge-
fährdet wäre. Voraussetzung ist eine bestehende 
strukturelle Unterrepräsentation von Frauen. 
 
(2) Voraussetzungen für die Gewährung eines 
Abschlussstipendiums im Grundbetrag sind: 
 
a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

nachgewiesen durch die entsprechende Ur-
kunde, 

b) herausragende Leistungen auf dem Arbeits-
gebiet,  

c) ein Exposé und ein Zeitplan der Bewerberin 
für den Abschluss des Promotionsvorhabens, 

d) die wissenschaftliche Betreuung des Qualifi-
zierungsvorhabens durch eine Hochschulleh-
rerin oder einen Hochschullehrer der Europa-
Universität Viadrina, nachgewiesen durch eine 
Bescheinigung der Betreuerin oder des Be-
treuers, 

e) ein das Stipendium befürwortendes Gutachten 
i.d.R. der Betreuerin oder des Betreuers sowie 
deren bzw. dessen Versicherung, dass die 
Promotion im beantragten Zeitraum fertig ge-
stellt werden kann. 

 



 

30 

(3) Gegebenenfalls können weitere Nachweise in 
der Ausschreibung festgelegt werden. 
 
(4) Soziale Härtefälle sind besonders zu berück-
sichtigen.  
 
 

§ 5  
Förderlinie D: Abschlussstipendium für Post-

doktorandinnen sowie Habilitandinnen 
 
(1) Zur Unterstützung qualifizierter Postdoktoran-
dinnen und Habilitandinnen kann ein Abschlusssti-
pendium gewährt werden, das einen zügigen Ab-
schluss der Habilitation oder Postdoc-Phase (Ein-
reichung der Habilitationsschrift oder Beendigung 
des Postdoc-Projekts, beispielsweise einer Publi-
kation) im Zeitraum der Stipendienvergabe ermög-
lichen soll. Das Stipendium ist für Postdoktoran-
dinnen sowie Habilitandinnen gedacht, die sich in 
der Endphase der Habilitation oder der Postdoc-
Phase befinden und deren Abschluss ohne eine 
entsprechende Förderung gefährdet wäre. Voraus-
setzung ist eine bestehende strukturel-
le Unterrepräsentation von Frauen.  
 
(2) Voraussetzungen für die Gewährung eines 
Abschlussstipendiums im Grundbetrag sind: 
 
a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium und 

eine abgeschlossene Promotion, nachgewie-
sen durch die entsprechenden Urkunden, 

b) herausragende Leistungen auf dem Arbeits-
gebiet,  

c) ein Exposé und ein Zeitplan der Bewerberin 
für den Abschluss des Qualifizierungsvorha-
bens, 

d) die wissenschaftliche Betreuung des Qualifi-
zierungsvorhabens durch eine Hochschulleh-
rerin oder einen Hochschullehrer der Europa-
Universität Viadrina, nachgewiesen durch eine 
Bescheinigung der Betreuerin oder des Be-
treuers, 

e) ein das Stipendium befürwortendes Gutachten 
i.d.R. der Betreuerin oder des Betreuers sowie 
die deren bzw. dessen Versicherung, dass die 
Habilitation bzw. das Postdoc-Projekt im be-
antragten Zeitraum fertig gestellt werden 
kann. 

 
(3) Gegebenenfalls können weitere Nachweise in 
der Ausschreibung festgelegt werden. 
 
(4) Soziale Härtefälle sind besonders zu berück-
sichtigen.  
 

§ 6  
Art und Umfang der Förderung 

 
(1) Der Umfang der Förderung wird in Anlehnung 
an die Richtlinien der DFG für Stipendien an Dok-
torandinnen und Doktoranden sowie Postdokto-
randinnen und Postdoktoranden bemessen. Die 
Kinderzulage nach Absatz 3 wird in Anlehnung an 

die Richtlinien des BMBF für Stipendien der Be-
gabtenförderwerke bemessen.  
 
(2) Folgende monatliche Grundbeträge sind vorge-
sehen:  
 
a) für Doktorandinnen und Doktoranden:  

1.100 Euro, 
b) für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden 

sowie Habilitandinnen und Habilitanden: 1.400 
Euro. 

 
(3) Für Kinder und Pflegekinder im Sinne des § 32 
Abs. 1 EStG bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres kann auf Antrag eine Kinderzulage in Form 
einer monatlichen Pauschale von 155 Euro ge-
währt werden. Für jedes weitere Kind erhöht sich 
die Pauschale um je 50 Euro bis maximal 255 Euro 
monatlich. Kinder von Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartnern der Stipendienbewerberinnen und 
–bewerber im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes sowie von Ehegatten bzw. Ehegattinen bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres können be-
rücksichtigt werden, wenn sie im Haushalt des 
Stipendienbewerbers bzw. der Stipendienbewerbe-
rin leben (durch z.B. einen Nachweis des zuständi-
gen Einwohnermeldeamtes zu belegen).  
Die Kinderzulage wird jedoch nicht gewährt, wenn 
der Ehegatte bzw. die Ehegattin oder der Lebens-
partner bzw. die Lebenspartnerin der Stipendien-
bewerber bzw. Stipendienbewerberinnen ein Sti-
pendium nach diesen Bestimmungen oder Leis-
tungen nach anderen Vorschriften, deren Zielset-
zung den hiesigen Stipendienbestimmungen ent-
spricht, erhält. 
 
(4) Das Stipendium wird als Zuschuss im Sinne der 
§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung ge-
währt. Ein Anspruch auf Gewährung eines Stipen-
diums besteht nicht.  
 
(5) Eigene Einnahmen werden grundsätzlich auf 
den Stipendiengrundbetrag angerechnet. Unbe-
rücksichtigt bleiben lediglich Einnahmen aus Ver-
mögen (unbegrenzt) und aus wissenschaftlicher 
Tätigkeit mit einer Freigrenze von 6.000 Euro/Jahr. 
Weitere Förderungen bzw. Anträge auf Förderung 
für denselben Zweck sind anzuzeigen. Die zuge-
sagte Gesamtförderung darf nicht die entstehen-
den Gesamtkosten überschreiten. Ggf. ist eine 
Mischfinanzierung im Rahmen des Finanzplans 
darzulegen. 
 
(6) Das bewilligte Stipendium wird monatlich aus-
gezahlt. Mit der Förderung gehen folgende Ver-
pflichtungen zur abschließenden Berichterstattung 
einher: 
 
a) Abschlussbericht mit Hinweis zum aktuellen 

Stand der Arbeit (max. 5 Seiten), 
b) Zeitplan mit Angaben zum Datum des Ab-

schlusses bzw. der Einreichung der Promoti-
on, der Habilitation oder des Postdoc-Projekts,  

c) Publikationsplan. 
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Ggf. können weitere Unterlagen zur Berichterstat-
tung angefordert werden.  
 
(7) Ein Stipendium kann nicht bewilligt werden, 
wenn für denselben Zweck und denselben Zeit-
raum eine andere Förderung von öffentlichen oder 
mit öffentlichen Mitteln geförderten privaten Ein-
richtungen gewährt wird. 
 

§ 7 
Gesamtdauer, Ausschluss  

und Widerruf der Förderung 
 
(1) Die Gesamtförderungsdauer wird in der jeweili-
gen Ausschreibung festgelegt und beträgt max. 
sechs Monate. 
 
(2) Der Bewilligungsbescheid kann nach §§ 48, 49 
VwVfG aufgehoben werden, das gilt insbesondere, 
wenn Tatsachen erkennen lassen, dass der Sti-
pendiat oder die Stipendiatin vorsätzlich falsche 
Angaben bezüglich ihrer finanziellen oder familiä-
ren Lage gemacht hat. Der Stipendiat oder die 
Stipendiatin ist vorher anzuhören. 
 
 

§ 8 
Vergabeverfahren 

 
(1) Die Stipendien werden öffentlich ausgeschrie-
ben. 
 
(2) Die Stipendien werden von der Hochschule auf 
schriftlichen Antrag der Bewerberin oder des Be-
werbers auf der Grundlage einer Entscheidung der 
Vergabekommission durch Zuwendungsbescheid 
bewilligt. 
 
(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
findet § 14 Absatz 8 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes vom 28.04.2014 Anwendung. 
 
(4) Die soziale Lage und die Einkommenssituation 
einschließlich eines etwaigen Stipendienbezugs 
der Bewerberin oder des Bewerbers sind in der 
Bewerbung glaubhaft darzustellen. Weiterhin sind 
besondere und soziale Härtefälle gemäß § 2 Abs. 
4, § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 4 sowie § 5 Abs. 4 dieser 
Richtlinie von den Bewerberinnen und Bewerbern 
im Bewerbungsantrag besonders zu begründen 
und glaubhaft zu machen. 
 
 

§ 9 
Vergabekommission 

 
(1) Die Stipendienvergabe erfolgt durch die Kom-
mission zur Vergabe von Mitteln im Bereich „For-
schung und wissenschaftlicher Nachwuchs“. Mit-
glieder der Kommission sind:  
 
a) die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für 

Forschung und Wissenschaftlichen Nach-
wuchs als Vorsitzende oder Vorsitzender als 

bestellter Vertreter bzw. bestellte Vertreterin 
der Präsidentin bzw. des Präsidenten, 

b) aus der Juristischen Fakultät die Forschungs-
dekanin oder der Forschungsdekan oder die 
Studiendekanin oder der Studiendekan, 

c) aus der Kulturwissenschaftlichen Fakultät die 
Forschungsdekanin oder der Forschungsde-
kan oder die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan,  

d) aus der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät die Forschungsdekanin oder der For-
schungsdekan oder die Studiendekanin oder 
der Studiendekan, 

e) eine Akademische Mitarbeiterin oder ein Aka-
demischer Mitarbeiter benannt auf Vorschlag 
der Vertreter/innen der Akademischen Mitar-
beiter/innen im Senat, 

f) die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte, 
g) jeweils ein stimmberechtigtes Mitglied der In-

stitution bzw. Förderlinie, deren Mittel verge-
ben werden. In diesem Fall ist dies der/die 
Familienbeauftragte bzw. die Gleichstellungs-
beauftragte.  

 
(2) Für jedes Mitglied wird eine Vertretung bestellt. 
 
(3) Die Kommission stellt fest, ob im Einzelfall die 
Voraussetzungen für die Gewährung eines Stipen-
diums nach den Förderlinien gemäß den §§ 2, 3, 4 
oder 5 vorliegen und entscheidet über einen Wider-
ruf nach § 7. 
 
 

§ 10 
Außerkrafttreten 

 
Mit Veröffentlichung dieser Richtlinie tritt die Richt-
linie zur Vergabe von Brückenstipendien für Pro-
movierende mit Familienaufgaben und Promoti-
onsabschlussstipendien für Frauen vom 
11.03.2015 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Alexander Wöll 
 
Der Präsident 
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2. 

Satzung 
gemäß § 75 BbgHG 

zur Errichtung einer gemeinsa-
men wissenschaftlichen Einrich-

tung 
 

Brandenburgisches Zentrum für 
Medienwissenschaften (ZeM) 

 
von staatlichen brandenburgi-

schen Hochschulen 
 

vom 08.02.2016 
 
 

Präambel 
 
Zur Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung 
und Lehre im Fachgebiet Medienwissenschaft und 
angrenzenden Bereichen errichten die Präsiden-
tinnen und Präsidenten der beteiligten staatlichen 
brandenburgischen Hochschulen auf der Grundla-
ge der Stellungnahmen der Senate bzw. des je-
weils zuständigen Organs der Hochschule sowie 
nach Anzeige dieser Satzung bei der für die Hoch-
schulen zuständigen obersten Landesbehörde das 
Brandenburgische Zentrum für Medienwissen-
schaften (ZeM). 
 
Das ZeM ist an der Zielsetzung ausgerichtet, die 
verschiedenen an den beteiligten Hochschulen 
vorhandenen Fachkompetenzen im Fachgebiet 
Medienwissenschaft und angrenzenden Bereichen 
zu bündeln und Aktivitäten miteinander zu vernet-
zen. Damit soll insbesondere die Intensität der 
medienwissenschaftlichen Forschung und Lehre, 
deren interdisziplinäre und internationale Ausrich-
tung sowie ihre Wahrnehmung auch in der Öffent-
lichkeit nachhaltig verstärkt werden. Die dadurch 
erreichte Vernetzung wird zu einer neuen Sichtbar-
keit der vielfältigen Schwerpunkte in Forschung 
und Lehre führen und dadurch auch die Profilie-
rung des Landes Brandenburg als Medien- und 
Wissenschaftsstandort nachhaltig unterstützen. 
 
Die beteiligten Hochschulen verstehen die Errich-
tung des ZeM als einen wichtigen Beitrag zur zu-
kunftsorientierten Entwicklung des brandenburgi-
schen Hochschulsystems. 
 

§ 1  
Rechtsform 

 
(1) Das Brandenburgische Zentrum für Medienwis-
senschaften (ZeM) wird als eine gemeinsame wis-
senschaftliche Einrichtung der unterzeichnenden 
Hochschulen gemäß § 75 Absatz 1 BbgHG errich-
tet. 
 

(2) Zur Ermöglichung einer institutionellen Beteili-
gung von nationalen oder internationalen Partner-
hochschulen kann das ZeM im Sinne von § 75 
Abs. 2 BbgHG weiterentwickelt werden. 

 
§ 2  

Aufgaben 
 

Die Zielsetzung des ZeM wird durch die Erfüllung 
insbesondere folgender Aufgaben verwirklicht: 
 

1. Initiierung, Koordination und Durchführung von 
Drittmittelprojekten hochschulübergreifender For-
schung sowie Maßnahmen zur Intensivierung der 
Forschungsleistungen. 
 
2. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses, insbesondere Doktoranden/-innen und Post- 
Doktoranden/-innen. 
 
3. Hochschulübergreifende Koordination und Kom-
munikation von Lehrveranstaltungen und Studien-
angeboten der das ZeM tragenden Hochschulen 
zur Beförderung der Transparenz der Lehrangebo-
te. 
 
4. Beförderung der internationalen Vernetzung 
sowie Profilierung des Landes Brandenburg und 
seiner Hochschulen als Standort der Medienwis-
senschaft und angrenzender Bereiche einschließ-
lich geeigneter Außenkommunikation über die Ak-
tivitäten des ZeM. 
 
5. Unterstützung des Wissenstransfers in außer-
akademische Bereiche von Kultur und Gesell-
schaft, insbesondere auch durch die Kooperation 
mit der nationalen und internationalen Medien- und 
Kreativwirtschaft. 

 
§ 3  

Rechte und Pflichten  
der beteiligten Hochschulen 

 
(1) Die kooperierenden Hochschulen verständigen 
sich, die Angebote des ZeM zu unterstützen und 
in geeigneter Weise für sie zu werben. Sie unter-
stützen das Direktorium bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben. Sie verpflichten sich, die an ihrer Hoch-
schule tätigen Fachvertreter und Fachvertreterin-
nen in deren Teilnahme an den Aktivitäten des 
ZeM zu unterstützen. 
 
(2) Sie verpflichten sich, die für den Betrieb des 
ZeM zugesagten finanziellen Ressourcen zumin-
dest für den Zeitraum der geltenden Hochschulver-
träge (2014-2018) zur Verfügung zu stellen. Recht-
zeitig vor dem Auslaufen der Hochschulverträge, 
spätestens jedoch im Zuge der Aufstellung der 
Haushalte für 2018 verständigen sich die das ZeM 
tragenden Hochschulen über die finanziellen Eck-
punkte für die Finanzierung des ZeM für 2019 und 
Folgejahre. 
 
(3) Für das ZeM sollen zweckentsprechende ei-
genständige Räumlichkeiten zur eigenen Nutzung 
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zur Verfügung gestellt werden. Die kooperierenden 
Hochschulen verpflichten sich ferner, für die Durch-
führung von Veranstaltungen bei Bedarf an den 
Hochschulen geeignete Räumlichkeiten sowie die 
notwendige technische Infrastruktur für die Veran-
staltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Rah-
men der Möglichkeiten bereitzustellen. Die Mitglie-
der und Angehörigen der kooperierenden Hoch-
schulen haben das Recht, die Angebote des ZeM 
zu nutzen. Im Übrigen gilt, vorbehaltlich der Rege-
lungen dieser Satzung, die Kooperationsvereinba-
rung zwischen den Hochschulen des Landes 
Brandenburg vom 30. November 2005. 
 
(4) Unter Beteiligung des ZeM eingeworbene Dritt- 
und Fördermittel werden für Zwecke der Verwen-
dung im Rahmen der leistungsbezogenen Mittel-
verteilung den jeweiligen Hochschulen anteilig 
zugeordnet. Der Geschäftsführende Direktor/die 
Geschäftsführende Direktorin soll dem Kuratorium 
jährlich im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Jahresabschlusses für die Aufteilungsquoten in 
Abstimmung mit dem Direktorium einen Vorschlag 
unterbreiten. 
 
(5) Ihre Rechte gegenüber dem ZeM nehmen die 
beteiligten Hochschulen durch das Kuratorium 
wahr. Die Rechte der Beauftragten für den Haus-
halt (BdH) der beteiligten Hochschulen bleiben 
unberührt. 
 

§ 4  
Mitglieder 

 
(1) Mit der Errichtung des ZeM erlangen die Inha-
berinnen und Inhaber der in Anlage 1 genannten 
Professuren des Fachgebietes Medienwissen-
schaft und angrenzender Bereiche der am ZeM 
beteiligten Hochschulen die Mitgliedschaft von 
Amts wegen. Je Hochschule können bis zu fünf 
Professuren benannt werden. Die Zuordnung er-
folgt langfristig. Sie geht bei Ausscheiden der Stel-
leninhaberin oder des Stelleninhabers auf die neu-
berufene Professorin oder den neuberufenen Pro-
fessor über. Eine Ergänzung oder Veränderung der 
Anlage 1 zu einem Zeitpunkt nach Errichtung des 
ZeM ist zulässig. Die Entscheidung darüber trifft 
nach Anhörung des Direktoriums das Kuratorium. 
 
(2) Weitere fachlich qualifizierte Personen, in der 
Regel Mitglieder und Angehörige der das ZeM 
tragenden Hochschulen, können die Mitgliedschaft 
beantragen, wenn hierfür ein Interesse im Sinne 
der Aufgaben und Ziele des ZeM besteht. Über 
den Antrag entscheidet das Direktorium. 
 
(3) Die Mitglieder führen ihre Aktivitäten im Sinne 
der Zielsetzung und des Zwecks des ZeM durch. 
Zur Organisation können fachliche Sektionen ge-
bildet werden. Die Mitglieder sollen sich mindes-
tens einmal im Jahr versammeln. 
 
(4) Der jeweilige Status als Mitglied oder Angehöri-
ger der jeweiligen Hochschulen bleibt unberührt. 
 

§ 5  
Direktorium und Geschäftsführender Direk-

tor/Geschäftsführende Direktorin 
 
(1) Das Direktorium sorgt für die Umsetzung der 
Aufgaben und Ziele des ZeM. Der Geschäftsfüh-
rende Direktor oder die Geschäftsführende Direkto-
rin leitet die Beratungen des Direktoriums und ver-
tritt das ZeM nach innen und außen. Er oder sie ist 
zeichnungsbefugt bezüglich der dem ZeM zuge-
wiesenen Mittel. Die Rechte des bzw. der zustän-
digen BdH nach der Landeshaushaltsordnung blei-
ben unberührt. Das ZeM verpflichtet sich, keine 
finanziellen Verpflichtungen über 2018 hinaus ein-
zugehen. 
 
(2) Das Direktorium berät und entscheidet insbe-
sondere über hochschulübergreifende Aktivitäten 
im Sinne der in § 2 bezeichneten Aufgaben, die 
Ressourcen des ZeM binden. Das Direktorium 
erarbeitet jährlich einen Finanzierungsplan. Das 
Direktorium ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend ist. Die Fassung von Be-
schlüssen im Umlaufverfahren ist zulässig. 
 
(3) Das Direktorium ist dem Kuratorium rechen-
schaftspflichtig. Es legt diesem mindestens einmal 
jährlich einen Tätigkeitsbericht sowie die Finanz-
planung für die Umsetzung der unter § 2 genann-
ten Ziele und Aufgaben vor. Die Finanzplanung 
sowie wesentliche finanzielle Entscheidungen im 
Rahmen des Budgets werden im Direktorium mit 
Einstimmigkeit getroffen. Das Direktorium bzw. die 
Geschäftsstelle erstellen einen jährlichen Verwen-
dungsbericht über die von den Hochschulen zur 
Verfügung gestellten finanziellen Ressourcen. 
 
(4) Das Direktorium des ZeM besteht aus bis zu 
fünf Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern, 
die Mitglied des ZeM im Sinne von § 4 Abs. 1 sind. 
 
(5) Die Mitglieder des Direktoriums, einschließlich 
des Geschäftsführenden Direktors oder der Ge-
schäftsführenden Direktorin und seines oder ihres 
Stellvertreters bzw. seiner oder ihrer Stellvertrete-
rin, werden nach Anhörung der Mitglieder des ZeM 
auf Vorschlag der Senate bzw. des jeweils zustän-
digen Organs der Hochschule durch die Präsiden-
tinnen und Präsidenten für eine Dauer von vier 
Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind möglich. 
 
(6) Das Direktorium berichtet mindestens einmal im 
Jahr den Mitgliedern des ZeM über seine Tätigkeit 
und Aktivitäten. 
 
(7) Beim Vorliegen wichtiger Gründe können die 
Präsidenten und Präsidentinnen der tragenden 
Hochschulen nach Anhörung des Direktoriums den 
Geschäftsführenden Direktor oder die Geschäfts-
führende Direktorin von seinen bzw. ihren Aufga-
ben entbinden. In diesem Fall übernimmt der Stell-
vertreter oder die Stellvertreterin bis zum Ende der 
laufenden Amtszeit die Aufgaben. 
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§ 6  
Geschäftsstelle 

 
(1) Zur Unterstützung der Arbeit des ZeM wird in 
Potsdam eine Geschäftsstelle eingerichtet und 
verwaltungstechnisch (Personal und Haushalt) 
einer dortigen Hochschule zugeordnet. Ihre Ar-
beitsfähigkeit wird mit ausreichenden finanziellen 
Mitteln sichergestellt. Vorgesetzter der Beschäftig-
ten der Geschäftsstelle ist der Geschäftsführende 
Direktor bzw. die Geschäftsführende Direktorin. 
 
(2) Die Zuordnung erfolgt in der Errichtungsphase 
des ZeM zur Filmuniversität Babelsberg KONRAD 
WOLF. Dienstrechtlich werden die wissenschaftli-
chen und administrativen Stellen des ZeM dafür 
der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
zugeordnet. Diese Regelung beinhaltet nicht die 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln oder Haus-
halts-Planstellen der Filmuniversität. Über die wei-
tere Zuordnung der Geschäftsstelle wird zwei Jah-
re nach Errichtung des ZeM erneut entschieden. 
 
(3) Das Vorschlagsrecht für die Einstellung von 
Personal liegt beim Direktorium. 
 

§ 7  
Kuratorium 

 
(1) Das Kuratorium besteht aus jeweils einem Ver-
treter oder einer Vertreterin der Leitungen der das 
ZeM tragenden Hochschulen sowie einem Vertre-
ter oder einer Vertreterin der für die Hochschulen 
zuständigen obersten Landesbehörde ohne Stimm-
recht. Die Hochschulleitungen sollen jeweils einen 
stellvertretenden Vertreter oder eine stellvertreten-
de Vertreterin bestimmen. Eine Hochschule kann 
sich im Einzelfall auch von einem Vertreter oder 
einer Vertreterin einer anderen Hochschule vertre-
ten lassen. Hierzu ist die Zustimmung des Präsi-
denten oder der Präsidentin bzw. des Rektors oder 
der Rektorin der betreffenden Hochschule erforder-
lich. Der bzw. die Vorsitzende des Wissenschaftli-
chen Beirats kann zum Mitglied des Kuratoriums 
qua Amt bestellt werden. 
 
(2) Der Vorsitz sowie die Stellvertretung wechseln 
alle zwei Jahre zwischen den beteiligten Trägerin-
stitutionen und werden mit einfacher Mehrheit der 
Mitglieder des Kuratoriums gewählt. 
 
(3) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der Vertreter der Hochschulen 
anwesend ist. Es fasst seine Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des oder der Vorsitzenden. In Eilfällen 
kann das Kuratorium Beschlüsse auch im Umlauf-
verfahren fassen. Das Kuratorium wird von seinem 
oder seiner Vorsitzenden einberufen. Es tritt min-
destens zweimal jährlich zusammen. 
 
(4) Das Kuratorium hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
 

1. Beratschlagung in allen Angelegenheiten des 
ZeM, die von grundsätzlicher oder besonderer 
Bedeutung sind. 
 
2. Das Kuratorium beschließt den durch das Direk-
torium jährlich vorzulegenden Finanzierungsplan 
des ZeM. 
 
3. Das Kuratorium kann vom Direktorium oder der 
Geschäftsführenden Direktorin oder dem Ge-
schäftsführenden Direktor jederzeit Auskunft über 
die Nutzung der Angebote des ZeM durch Mitglie-
der oder Angehörige der Hochschulen, über die 
verfügbaren Ressourcen und über den Einsatz von 
Ressourcen sowie über die Erfüllung der Aufgaben 
durch das ZeM verlangen. 
 
4. Das Kuratorium nimmt jährlich den durch das 
Direktorium zu erstellenden Tätigkeitsbericht des 
ZeM sowie die weitere Arbeitsplanung entgegen. 
 

§ 8  
Wissenschaftlicher Beirat 

 
(1) Beim ZeM wird ein wissenschaftlicher Beirat 
gebildet. Dieser hat beratende Funktion im Hinblick 
auf die wissenschaftliche Ausrichtung des ZeM. 
 
(2) Der wissenschaftliche Beirat dient der Verbin-
dung und Vernetzung mit der Fachwelt und außer-
hochschulischen Kultur- und Forschungseinrich-
tungen. Er soll aus mindestens fünf Mitgliedern 
bestehen. 
 
(3) Die Mitglieder sollen fachlich anerkannte, erfah-
rene und überragende Persönlichkeiten der inter-
nationalen Medienwissenschaft oder angrenzender 
Bereiche sein. Sie werden auf Vorschlag des Di-
rektoriums ohne Befristung vom Kuratorium be-
stellt. Die Mitgliedschaft ist ein Ehrenamt. 
 
(4) Der wissenschaftliche Beirat tritt mindestens 
einmal im Jahr zusammen. Er wählt in einer konsti-
tuierenden Sitzung einen Vorsitzenden oder eine 
Vorsitzende mit einfacher Mehrheit für die Dauer 
von zwei Jahren. Das Direktorium berät sich mit 
dem wissenschaftlichen Beirat mindestens einmal 
im Jahr und erstattet über das Ergebnis dem Kura-
torium Bericht. 
 

§ 9  
Ausschluss wirtschaftlicher Tätigkeit 

 
(1) Das ZeM ist selbstlos tätig; es verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(2) Die dem ZeM zur Verfügung stehenden Mittel 
dürfen nur für die in dieser Vereinbarung genann-
ten Zwecke verwendet werden. Es darf keine Per-
son durch Ausgaben, die dem Zweck des ZeM 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 10  
Inkrafttreten, Kündigung,  
Schlussbestimmungen 

 
(1) Diese Satzung tritt nach Unterzeichnung durch 
die Präsidentinnen bzw. Präsidenten der beteilig-
ten Hochschulen nach Stellungnahme der zustän-
digen Organe der Hochschulen mit Veröffentli-
chung in den amtlichen Bekanntmachungen der 
gemäß § 6 Abs. 2 dieser Satzung für die Verwal-
tung des ZeM zuständigen Hochschule in Kraft. Sie 
soll in den amtlichen Bekanntmachungen aller 
beteiligten Hochschulen veröffentlicht werden. 
 
(2) Eine beteiligte Hochschule kann erstmalig unter 
Wahrung einer Frist von sechs Monaten zum 
31.12.2018 schriftlich gegenüber dem Vorsitzen-
den/der Vorsitzenden des Kuratoriums ihren Aus-
tritt aus dem ZeM erklären. Unabhängig davon 
kann eine beteiligte Hochschule aus wichtigem 
Grund mit einer Frist von sechs Monaten zum En-
de eines Jahres ihren Austritt aus dem ZeM erklä-
ren. 
 
(3) Das ZeM kann durch Beschluss der Präsiden-
tinnen und Präsidenten der beteiligten Hochschu-
len mit einer Mehrheit von Dreiviertel der beteilig-
ten Hochschulen aufgelöst werden. Mit einem Auf-
lösungsbeschluss zu verbinden sind Regelungen 
bezüglich laufender Projekte und bezüglich des 
dem ZeM zugeordneten Personals. 
 

(4) Die erstmalige Bestellung des Direktoriums 
einschließlich der Geschäftsführenden Direktorin/ 
des Geschäftsführenden Direktors und seiner/ihrer 
Stellvertretung im Sinne von § 5 dieser Satzung 
soll binnen sechs Monaten nach deren Inkrafttreten 
erfolgen. 
 
(5) Bis zur Bestellung des Direktoriums nimmt die 
in Übereinstimmung mit dem Beschluss der bran-
denburgischen Landesrektorenkonferenz (Letter of 
Intent zur Planung eines Zentrums für Medienwis-
senschaften vom 22.11.2014) gebildete Arbeits-
gruppe die Funktion des Direktoriums und deren 
Sprecher bzw. Sprecherin die Funktion des Ge-
schäftsführenden Direktors/der Geschäftsführen-
den Direktorin wahr. 
 
Potsdam, den 08.02.2016 

 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Universität Potsdam      Fachhochschule Potsdam 
Präsident Prof. Oliver Günther, PhD    Präsident Prof. Dr. Eckehard Binas 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF  Brandenburgische Technische Universität 
Präsidentin Prof. Dr. Susanne Stürmer    Cottbus-Senftenberg 

Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. (NUWM, UA) DSc.h.c. 
Jörg Steinbach Hon.-Prof. (ECUST, CN) 

 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)   Fachhochschule Brandenburg 
Präsident Prof. Dr. Alexander Wöll    Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke- 

Toutaoui 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung   Technische Hochschule Wildau 
Eberswalde       Präsident Prof. Dr. László Ungvári 
Prof. Dr. Wilhelm-Günther Vahrson 
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Anlage 1: 

Mitglieder gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung  
über die Errichtung einer gemeinsamen wissenschaftlichen Einrichtung 

Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften (ZeM) 
 

Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Universität Potsdam: 
 

• Professur/Lehrstuhl für Medienwissenschaft 
• Professur für Medienkulturgeschichte 
• Professur für Medienökologie 
• Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht 

 
Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Fachhochschule Potsdam: 
 

• Professur für Konzeption und Ästhetik der Neuen Medien 
• Professur für Geschichte und Theorie der technischen Medien 
• Professur für Mediengestaltung: Bewegtbild 
• Professur für Medientheorie und Praxis/Kunstwissenschaft 
• Professur für Medienrecht 

 
Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF: 
 

• Professur für Audiovisuelles Kulturerbe 
• Professur für Fernsehwissenschaft 
• Professur für Mediengeschichte im digitalen Zeitalter 
• Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaft 
• Professur für Theorie und Empirie der Medienkonvergenz 

 
Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-
Senftenberg: 

• Professur für Medienpädagogik 
• Professur für Angewandte Medienwissenschaften 
• Professur für Kommunikationstechnik 
• Professur für Darstellungslehre 
• Professur für Graphische Systeme 

 
Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder): 
 

• Professur N.N. (Kulturwissenschaftliche Fakultät) 
• Professur N.N. (Kulturwissenschaftliche Fakultät) 
• Lehrstuhl N.N. (Juristische Fakultät) 
• Professur N.N. (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) 
• Professur N.N. (Fakultät für European and Regional Studies) 

 
Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Fachhochschule Brandenburg: 
 

• Professur für Medienkonzeption und -produktion 
• Professur für Digitale Medien/Mediengestaltung 
• Professur für Digitale Medien/Audio- und Videoverarbeitung 
• Professur für Human-Computer Interaction and Mobile Computing 

 
Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde: 
 

• N.N. 
 
Lehrstühle, Professuren und Fachgebiete der Technischen Hochschule Wildau: 
 

• N.N. 

 


